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Wegberg'er Strecke ein solcher Antrag Seitens der Königlichen Regierung zu Aachen in Hinsicht
des von ihr verwalteten Vezirksstraßenfondsnicht gestelltworden war.

Nunmehrhat jedoch die Gemeinde Wegbergdie Uebernahmeihrer Strecke auf den Provinzial-
straßenfonds bei der ständischen Verwaltung beantragt und nimmt der Provinzial-Verwaltungsrath
keinen Anstand, diesen Antrag hiermit befürwortend dem hohen Landtage vorzulegen.

Der V. Ausschuß ist diesem Antrage beigetreten und das Referat lautet zum Schluß:
Der V. Ausschußbeehrt sich auf Grund dieser Darlegung den Antrag zu stellen:

„Hoher Landtag wolle die Aufnahme der von der GemeindeWegberg gebautenStrecke
der Dülken-Wegberg'erPrämienstraße nach vorschriftsmäßigerInstandsetzung auf den
Provinzialstraßenfondsbeschließen".

Landtags-Mar schall: Ich stelle den Antrag des V. Ausschusseszur Diskussion.—
Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Es folgt Referat des V. Ausschusses,betreffend die Dechargirung der Rechnungenüber

die Provinzialstraßen- Verwaltung pro 187? und 1878. Referent ist der Abgeordnete Herr
Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven.

Referent AbgeordneterFreiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven: Das Referat des
V. Ausschusses lautet:

Der V. Ausschußhat in Erledigung des ihm gewordenenAuftrages die Rechnungen der
Provinzialstraßen-Verwaltungpro 187? und 1878 einer eingehendenRevision unterzogen.

Da sich hierbei keine Anstünde ergeben haben, so erlaubt sich der V. Ausschuß, dem hohen
Provinzial-Landtageobige 2 Rechnungenzur Dechargirung zu empfehlen.

Land tag s-Marsch all: Es liegt der Antrag auf Decharge vor, wenn kein Widerspruch
erfolgt — und ich konstatire,daß kein Widerspruch erfolgt, — so erkläre ich die Decharchefür ertheilt.

Hiermit ist die Tagesordnung der heutige» Sitzung erledigt. Die nächste Sitzung ist
Montag um 1 Uhr, nicht um 12 Uhr. Die Sitzung ist geschloffen.

(Schluß der Sitzung 2^ Uhr.)

Zehnte Sitzung
im Ständehausezu Düsseldorf, am Wontag den 28. November1881.

Beginn: 1 Uhr Nachmittags.

Tages-Ordnung:
1. Referat, betreffenddie Anstellungs-Verhältnissedes zeitigen Feuer-Societäts-Direttors.

Referent: AbgeordneterPelzer. (Nr. IV. 13 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.

2. Etat der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät für die Etatsjahre vom 1. Iannar
1882 bis 31. December 1882 und vom 1. Januar 1883 bis 31. December 1884.
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Referent: Abgeordneter Rautenstrauch. (Nr. IV. 14 des Verzeichnisses der
Landtags-Vorlagen.)

3. Referat, betreffend die Wahl des Landes-Direttors.
Referent: Abgeordneter Courth. (Nr. I. 22 des Verzeichnisses der Landtags-

Vorlagen.)
4. Referat, betreffend den Bau von Provinzial-Museen in Bonn und Trier.

Referent: Abgeordneter Lautz. (Nr. IV. 31 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

5. Referat, betreffend die Bewilligung einer Unterstützung an die Hagelbeschädigten im
Kreise Euskirchen

R«fcrent: Abgeordneter Marcus. (Nr. IV. 32 des Verzeichnisses der Land-
tags-Vorlagen.)

6. Antrag auf Dechargirung der Landarmen-Rechnungen pro 1878 und 1879.
Referent: Abgeordneter Aretz. (Nr. II. 61 des Verzeichnisfes der Landtags-

Vorlagen)
?. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial - Irrenanstalt zu Grafenberg pro 18??,

1878 und 1879.

Referent: Abgeordneter Weidt. (Nr. III. 85 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

8. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial - Irrenanstalt zu Merzig pro 1878
und 1879.

Referent: Abgeordneter Weidt. (Nr. III. 86 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

9. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial - Irrenanstalt zu Diiren pro 1878
und 1879.

Referent: Abgeordneter Weidt. (Nr. III. 8? des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

10. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial - Irrenanstalt zu Andernach pro 1878
und 1879.

Referent: Abgeordneter Weidt. (Nr. III. 88 des Verzeichnisses der Landtags-
Vorlagen.)

11. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Anstalt zu Sicgburg pro 187? und 1878.
Referent: Abgeordneter Th eisen. (Nr. III, 89 des Verzeichnisses der Land-

tags-Vorlagen.)
12. Dechargirung der Rechnungen für die Provinzial-Taubstummenfonds und Anstalten pro

1878 und 1879.

Referent: Abgeordneter Theisen. (Nr. III. 90 des Verzeichnisses der Land¬
tags-Vorlagen)

13. Dechargirung der Spezial - Berechnungen über die Vergrößerung der Taubstummen¬
anstalten zu Brllhl und Neuwied.

Referent: Abgeordneter Theisen. (Nr. III. 91 des Verzeichnisses der Land-
tags-Vorlagen,)

14. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Blindenanstalt zu Diiren pro 1878
und 1879.
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Referent: Abgeordneter Wolters. (Nr. III. 92 des Verzeichnisses der Land-
tags-Vorlagen.)

15. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Hebammen-Lehraustalt zu Köln pro 1878
und 1879.

Referent: Abgeordneter Bönniger. (Nr. III. 93 des Verzeichnisses der Land-
tags-Vorlagen.)

16. Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Melzig nach Waldwies
unter die Provinzialstraßen.

Referent: Abgeordneter Röchling. (Nr. V. 105 des Verzeichnisses der Land-
tags-Vorlagen.)

17. Referat, betreffend die Petition des Kirchen-Vorstandes von Corneli-Münster um
Gewährung einer Beihülfe von 15 000 Mark aus Provinzialfonds zur Restauration
der ehemaligen Benediktiner-Abtei-Kirche.

Referent: Abgeordneter Lautz. (Nr. 11? — L. M.)
18. Referat, betreffend die Petition der Gemeinde-Vertretung von Burgbrohl um Zuschuß

zur Reparatur einer Bildsäule im Dorfe Burgbrohl
Referent: Abgeordneter Freiherr Felix von Lo«. (Nr. 12? — L. M.)

19. Referat, betreffend die Petition der früheren Oberwärtcriu der Irren-Heilanstalt zu
Andernach, Katharina Krause, um Erhöhung der ihr im Jahre 1881 bewilligten
Pension von 600 Mark pro Jahr.

Referent: Abgeordneter Brenng. (Nr. 131 — L. M.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
der Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung. (Geschieht.)

Ich frage, ob noch etwas gegen die Fassung des Protokolls zu erinnern ist. — Wenn
dies nicht der Fall ist, so erkläre ich das Protokoll für genehmigt. Meine Herren! Ehe wir in
die Tages-Orbnung eintreten, habe ich Ihnen ein Antwort-Schreiben Ihrer Majestät der Äaiserin-
Königin auf unsere Adresse zu verlesen, ich bitte Sie, Sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

„Der Ausdruck der Theilnahme, den Mir die zum 27. Provinzial-Landtage versam¬
melten Stände der Rheinprovinz gesendet haben, veranlaßt mich zu herzlichem Dank,

War schon an und für sich diese Kundgebung geeignet, Mich zu erfreuen, fo ist
ihr Werth noch erhöht durch das Bewußtsein Meiner langjährigen Verbindung mit
dem Rheinlande, das Ich nach allen Richtungen hin zn schätzen lernte und das für
mich eine zweite Heimath geworden ist.

Koblenz, den 27. November 1881.
Angusta."

Wir treten in die Tagesordnung ein. Der erste Gegenstand derselben ist das Referat
des I. und IV. Ausschusses über die Vorlage des Verwaltungsrathes, betreffend die Wahl des
Direktors der Provinzial-Feuer-Socictät. Referent ist der Herr Abgeordnete Pelz er.

Referent Abgeordneter Pelzer: Meine Herren! Aus der Vorlage des Provinzial-Ver-
waltungsraths unter Nr. IV. 13 der Drucksachen werden Sie ersehen haben, daß die Frage, ob
die Amtsdauer des gegenwärtigen Provinzial-Feuer-Societäts-Direktors, Herrn Seul, abgelaufen,
oder ob Herr Seul als auf Lebenszeit erwählt zu betrachten ist, wenn auch nicht eine zweifel-
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hafte, so doch eine streitige ist. Der 21. Provinzial>Landtaghat nämlich beschlossen, daß die auf
den 22. Provinzial-Landtag zu vertagende Wahl des Feuer-Socitäts-Dircktors auf die Daner von
6 Jahren vorzunehmensei. Der 22. Provinzial-Landtag hat nnn die Wahl vorgenommen,nach¬
dem vorher die Stellung auf 6 Jahre ausgeschrieben war und unter den eingegangenen Meldungen
sich auch die des gegenwärtigenSocietäts-Dircktors Herrn Seul befunden hatte. Der 22. Landtag
nahm diese Wahl vor, ohne noch einmal sich ausdrücklichdahin auszusprechen,daß sie nur auf
6 Jahre gethätigt werde. Das Protokoll des 22. Landtags weist jedenfalls nichts weiter auf,
als daß Herr Seul gewählt worden ist. Dasselbe wurde dem Minister mit der Bitte eingesandt,
die Allerhöchste Bestätigung der Wahl zu erwirken. Diese Bestätigung wnrde durch die Kabinets-
Orore vom 31. Juli 1874 ertheilt, und trat Herr Seul sein Amt am 1. September 1874 an.
In der Bestätigung ist ebenso wie in dem Wahlprotokoll von einer Beschränkungder Zeitdaner
keine Rede; aus diesem Umstände glaubte Herr Direktor Seul schließe«zu müssen, daß seine
Wahl als auf Lebenszeit gethätigt anzusehen sei. Anderer Ansicht, meine Herren, war der Provinzial-
Vcrwaltungsrath, er glaubte, für die Verhandlungen der Landtage Kontinuität in Anspruch nehmen
3» müssen, so zwar, daß der 22. Landtag, wenn er nicht ausdrücklich etwas anderes als der 21.
erklärte, die Wahl so vollzogen habe und nur so habe vollziehenkönnen, wie es der 21. Landtag
bestimmthatte, nämlich auf 6 Jahre. Aus Anlaß dieser Meinungsverschiedenheithat sich Herr
Seul um eine authentische Interpretation der Kabinets-Ordre an den Herrn Minister nach Berlin
gewendet und ist ihm die Antwort zu Theil geworden, die Königliche Staats-Regierung sehe ihn
allerdings als auf Lebenszeit gewählt an; der Verwaltungsrath glaubte indeß sich hierbei nicht
beruhigen zu dürfen und unterzog sich der Prüfung der Frage, was nach Ablauf der 6 Jahre,
also vom 1. September 1880 ab geschehen müsse, um in die Vertretung der Feuer-Societät volle
Rechtssicherheit zu bringen. War die Amtsdauer des Societäts-Dircktors am I. September 1880 zn
Ende, dann waren z. B. die Hypothekar-Inskriptionennicht mehr so fort zu führen, wie sie bisher
geführt worden waren, nämlich unter Bezeichnung des Herrn Seul als Vertreters der Societät.

Unter diesen- Umständen entschloß sich der Verwaltungsrath, vom 1. September 1880 ab
und bis zur Entscheidung des Landtags, Herrn Seul interimistischdie Stelle zu übertragen.
Der Verwaltungsrath glaubte aber, Ihnen jetzt gleichzeitig den Vorschlag macheu zu können, Herrn
^eul nunmehr auf Lebenszeit zum Feuer-Societäts-Direktor zu wählen, Meine Herren, dieser
Vorschlagist einestheils aus der Erwägung hervorgegangen,einen sonst offenbar unvermeidlichen
Konflikt mit der Königlichen Staatsregierung zu umgehen, die nun einmal nichts davon erfahren
hat, baß die Wahl damals nur auf Zeitdauer beabsichtigt war, die also eine KöniglicheKabinets-
Ordre extraHirt hat, in welchervon einer Zeitdauer leine Nedc ist, und die jetzt dem Herrn Feuer-
Societäts-Direktor ihre Ansicht bereits dahin knudgegeben hat, daß er nach ihrer Auffassung lebens¬
länglich gewählt worden sei. Aber nicht bloß um diese» Konflikt zu vermeiden,glaubte der Ver-
waltungsrath Ihnen vorschlagenzu sollen, Herrn Seul jetzt auf Lebenszeit zu erwählen, sondern
3anz vorzugsweisedeshalb, weil die Leistungen des Herrn Seul nach der Ansicht des Verwaltungs-
l"ths ganz hervorragend sind. Die Frage hat nun den I. und IV. Ausschußbeschäftigt, und auch
b°rt theilte man die Ncchtsauschauung,daß die Amtsdauer des Herrn Seul mit 6 Jahren ab¬
gelaufen sei, daß der 22. Landtag, ohne dies ausdrücklich zu erklären, unmöglichetwas anderes
habe thun wollen und thun können,als was der 21. Landtag gewollt habe, nämlich auf 6 Jahre
Wahlen, Man war aber ebenso der Ansicht, daß aus deu angeführten Gründen Ihnen auch
Seitens des Ausschusses die Wiederwahl des Herrn Direktor Seul auf Lebenszeit empfohlen werden
Müsse. -_ Das, meine Herren, ist die erste Frage, die in dem Referate berührt wird, eiuc zweite
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betrifft die Regulirung des künftigendienstlichen Verhältnisseszwischen dem Feuer-Societäts-Direktor
und dem Herrn Landes-Direktor, ein Verhältniß, das bis dahin mehr oder weniger unsicherwar.
Das Referat des Verwaltungsrathes bemerktin dieser Hinsicht: „Diese Wahl beziehentlich Wieder«
wähl kann indessenzur Vorbeugung jeglicherZweifel hinsichtlich der Stellung des Societäts-Direk-
tors zu dem Landes-Direktor nur unter der Bedingung erfolgen, daß der zu wählende Direktor
anzuerkennen hat, daß er in Gemäßheit des ß. 4 der Geschäfts-Instruktionfür den Landes-Direktor
und die ihm zugeordneten oberen Beamten, dem Landes-Direktor als seinem Dienst-Vorgesetzten
untergeordnet ist, und daß auch auf ihn die übrigen Bestimmungen der mehrcrwähnten Geschäfts-
Instruktion, insoweitdieselben das Disciplinarverhältniß betreffen, Anwendungfinden, sowie daß er
sich eine dcsfallsige eventuelleAenderung des Reglements der Provinzial-Feuer-Societät gefallen
zu lassen habe". Das Referat fährt nun fort mit den Worten: „eine Verpflichtung,welche
Direktor Seul durch Schreiben vom 21. November pr. in alleu Theilen acceptirt hat".
Diese letztere Ausdrucksweise:„eine Verpflichtung", gab im Ausschuß zu dem Zweifel Anlaß,
ob denn auch in Wirklichkeit die sämmtlichenvorgenannten Verpflichtungenvon Herrn Seul über¬
nommen würden, oder ob er etwa nur die letztere Verpflichtung eingehenwolle, sich eine eventuelle
Aenderungdes Reglements gefallen zu lassen; es konnte aber im Ausschuß durch Vorlegung der
bezüglichen Korrespondenzdahin Aufklärung gegeben werden, daß die Absicht des Herrn Seul
dahin gegangen ist, alle jene Verpflichtungenzu acceptiren. Damit würde dcun nun auch nach
der Ansicht des I. und IV. Ausschussesdas für die Zukunft wünschenswertheVerhältniß zwischen
dem Herrn Landes-Direktorund dem Herrn Feuer-Societäts-Direktor geschaffen fein. —

Endlich drittens, meine Herren, befaßt sich das Referat des Verwaltungsraths auch mit
der Gehaltsfrage. Es wird Ihnen Seitens des Provinzial-Verwaltnngsraths vorgeschlagen,das
Gehalt des Herrn Seul von 9000 Mark auf die Summe von 10 000 Mark vom 1. September 1880
zu erhöhen. Auch diese Frage ist im Ausschusse eingehend besprochen worden; von keiner Seite
wurde etwas gegen die Erhöhung um 1000 Mark eingewendet, dagen wurden von mehrerenSeiten
Anträge auf weitere Erhöhungen gestellt, und zwar ein Antrag, das Gehalt, um 1800 Mark und
ein Antrag, dasselbe um 2000 Mark zu erhöhen. Hierfür wurde besonders geltend gemacht,Herr
Seul sei bis zum vorigen Jahre auch Direktor der Hülfskassegewesen, in Folge der veränderten
Organisation der Hülfskasse sei ihm aber diese Stelle entzogen worden und sei ihm dadurch in
seinen bisherigen Einnahmen ein Ausfall von 1800 Mark entstauben. Außerdem wurde auch auf
die bedeutenden Leistungen des Herrn Direktor Seul sowie darauf hingewiesen, daß der Geschäfts¬
umfang der Feuer-Societät sich ganz enorm vermehrt habe. Wie groß allerdings diese Vermehrung
ist, das wird Ihnen aus dem Etat und speziell aus der enormen Steigerung der Porto-Auslagen
in Erinnerung sein; der Ausschuß hat sich denn auch für die Erhöhung des Gehalts um 2000 Mark
ausgesprochen.

Das Referat des Ausschusses lautet nun wie folgt: In der Abendsitzung des I. und IV.
Ausschusses vom 15. November cr. gelangte das Referat des Provinzial-Verwaltnngsrathes (unter
IV 13 der Drucksachen)betreffend die Wahl des Direktors der Provinzial-Feuer-Sozietät, zur
Verlesung und Berathung.

Nachdem der unterzeichneteReferent die in diesem Referat niedergelegtenAuffassungen
des Provinzial-Verwaltnngsraths näher begründet, gleichzeitig aber auch darauf aufmerkfamgemacht
hatte, daß die Königliche Staatsrcgierung die im Jahre 1874 geschehene Wahl des jetzigen
Direktors der Provinzial-Feuer-Societät als auf dessen Lebenszeit erfolgt aufzufassen scheine,
wurde im Ausschussezunächst die Frage angeregt, in welcherWeise eine eventuelleWiederwahl
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des jetzigen Direktors der KöniglichenStaatsregierung gegenüberbehandelt werben solle. Die
Erwiederung des Vorsitzenden,Herrn Vice-Landlags-MarschallFreiherrn von Solemacher, daß
nach seiner Ansicht für den Fall dieser Wiederwahl die Allerhöchste Bestätigung derselbendurch
den Provinzial-Landtag unter vollständigerDarlegung der in dem Referate niedergelegtenthat«
sächlichen und rechtlichen Verhältnissezu erbitten sein würde, fand die Zustimmung des Ausschusses.

Sodann wurde bemerkt, baß der Provinzial-Verwaltungsrath nach Inhalt des alinea, 6
des Referats für die jetzt bevorstehende Wahl beziehentlich Wiederwahl des Direktors und zwar
„zur Vorbeugung jeglicher Zweifel hinsichtlich der Stellung des Societäts-Direktors zu dem Landes-
Direktor" im Wesentlichen die Anerkennung folgender drei Verpflichtungen Seitens des zu
erwählendenDirektors für nothwendig erachte, nämlich:

a. daß er in Gemäßheit des ß, 4 der Geschäfts-Instrnktionfür den Landes-Direktorund
die ihm zugeordneten oberen Beamten dem Landes-Direktorals seinem Dienstvorgesetzten
untergeordnetsei;

d. daß auch auf ihn die übrigen Bestimmungender mehrerwähntenGeschäfts-Instruktion,
insoweitdieselben das Disciplinar-Verhältniß betreffen, Anwendungfinden;

o. daß er sich eine desfallsige eventuelleAenderung des Reglements der Feuer-Societät
gefallen zu lassen habe.

Der Schlnßpassus des erwähnten alineu, 6, nämlich die Worte: „eine Verpflichtung,
Welche Direktor Senl durch Schreiben vom 21. November pr. in allen Theilen acceptirt hat"
lasse es aber zweifelhafterscheinen, ob Herr Senl die Uebernahmeder sämmtlichenvorerwähnten
Verpflichtungenacceptirt habe.

Es wurde indeß durch den anwesenden Justitiar, Herrn Landesrath Klein, konstatirt, daß
Direktor Seul die sämmtlichenvorgenannten Verpflichtungenübernommenhabe, daß insbesondere
aus der mit ihm in dieser Hinsicht gepflogenen Korrespondenz sich ergebe, daß die Worte aä K.
»insoweitdieselben das Disciplinar-Verhältniß betreffen", nachträglichnoch auf Antrag des Herrn
Direktors Seul hinzugefügt worden seien, endlich auch, daß Herrn Direktor Seul zum Abschluß
der mit ihm stattgehabten Verhandlungen ein Exemplar des vorliegendenReferats des Provinzial»
VcrwaltungSraths amtlich zugestellt worden sei.

Nach diesen Aufklärungen erklärte sich der Ausschuß einstimmig mit dem Antrage des
Provinzial-Verwaltungsrathes:

„der hohe Provinzial-Landtag wolle den Direktor Seul auf Lebenszeit zum Direktor
der Provinzial-Feucr-Societät erwählen"

einverstandenund empfiehltdiesen Antrag dem Landtag zur Genehmigung.
Der Ausschuß wünscht nur in der Motivirung dieses Antrages, welche Seitens des

Provinzial-Verwaltungsrathes in seinem Referate gegeben wurde, und welche der Ausschuß
vollständig billigt, die mchrerwähnten Schlußworte des alinsa, 6 dieses Referates: „ober
Verpflichtung «." präciser dahin zn fassen: „Verpflichtungen, welche Direktor Seul in allen
Theilen acceptirt hat". — Sodann kam der Schlußantrag des Provinzial-Verwaltungsrathes,
Welcher dahin geht:

„der hohe Provinzial-Lanbtag wolle das Gehalt des Direktors Seul von 9000 auf
die Summe von 10 000 Mark pro Jahr vom 1. September 1880 ab erhöhen"

zur Berathung.
Es wurde vou keiner Seite der beantragtenErhöhung des Gehaltes widersprochen; dagegen

wurde aus der Mitte des Ausschusses unter Hinweis darauf, daß bei den meistenPrivat-Feuer-
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Societäten, deren Geschäftskreis nicht größer als derjenige der Provinzial - Feuer - Societät sei, die
Einnahme der Direktoren und sogar mancher anderer höherer Beamten bei Weitem das Gehalt
des diesseitigen Societäts-Direktors übersteigen, daß die Leistungen des Herrn Direktors Seul
ganz hervorragende seien, und daß ihm jetzt durch die Uebertragung der Direktion der Hülfskasse
auf einen der anderen oberen Beamte« ein Ausfall von 1800 Mark in seinen bisherigen Bezügen
entstanden sei, während sieb der Geschäftskreis der Provinzial-Feuer-Societät und die mit dem
Amte des Direktors verbundene Arbeitslast sehr vergrößert habe, von eiuer Seite der Antrag
gestellt, das bisherige Gehalt von 9000 Mark um den Betrag von 1800 Mark pro Jahr vom
1. September 1880 ab zn erhöhen. Von anderer Seite wurde uuter Anführung derselben Gründe
eine Erhöhung des bisherigen Gehalts um 2000 Mark pro Jahr vom 1. September 1880
ab beantragt.

Gegen diese Anträge auf Erhöhung des Gehalts über die Vorschläge des Provinzial-
Verwaltungsrathes hinaus wurde geltend gemacht, daß der Provinzial - Verwaltungsrath nach
Inhalt der Bemerkungen, welche zu der betreffenden Etats-Position beigefügt seien, bei seinem
Vorschlage auf Erhöhung des Gehalts um 1000 Mark bereits die Gründe, welche hier für
weitere Erhöhungen geltend gemacht würden, in Erwägung gezogen habe; auch sei zu bemerken,
daß der gegenwärtige Direktor in Folge der Nebertragung der Direktion der Hülfskasse auf einen
anderen Beamten nicht bloß das Gehalt, sondern auch die entsprechendeArbeitslast aufgegeben habe.

Hierauf gelaugte der Antrag auf Erhöhung des Gehalts um 2000 Mark zur Abstimmung
und wurde mit erheblicher Majorität angenommen; hierdurch fauden die Anträge einer Erhöhung
des Gehalts um 1800 Mark fowie der Autrag des Provinzial-Verwaltungsraths ihre Erledigung.

Der I. und IV. Ausschuß beehrt sich demnach in dieser Hinsicht folgenden Antrag
zu stellen:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle das Gehalt des Direktors Seul von 9000 auf
die Summe von 11000 Mark pro Jahr vom 1. September 1880 ab erhöhen".

Landtags-Marschall: Ich stelle die sämmtlichen Anträge des I. und IV. Ausschusses
zur General-Diskussion. — Es verlangt Niemand das Wort, so schließe ich dieselbe, wir gehen zu
den einzelnen Anträgen über. Der erste Antrag des Ausschusses geht dahin:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle den Direktor Seul auf Lebenszeit zum Direktor
der Proviuzial-Feuer-Societät wählen".

Ich eröffne hierüber die Diskussion. Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich bitte die Wahl per Akklamation zu vollziehen.
Landtags-Marschall: Es ist beantragt worden, die Wahl per Akklamation zu vollziehen.

Wenn kein Widerspruch erfolgt, fo erkläre ich die Wahl auf Lebeuszeit per Akklamation für voll«
zogen. Der zweite Antrag geht dahin:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle das Gehalt des Direktors Seul von 9000 auf
die Summe von 11000 Mark pro Jahr vom 1, September 1880 ab erhöhen"

Ich stelle diesen Antrag zur Distusswu. — Wenn sich Niemand zum Worte meldet, fo
schließe ich dieselbe und bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen,
die gegen den Antrag sind, sich zu erheben, (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen, zugleich mit allen hier im Antrag niedergelegten
Bedingungen und Bestimmuugeu.
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Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses zu dem vom Provinzial-Verwaltnngsrathe
vorgelegten Etat der RheinischenProvinzial-Fcner-Societät für die Etatöjahre vom 1. Iannar bis
31, December 1882 und vom 1. Januar bis 31. December 1883. Referent ist der Herr Abgeordnete
Nautenstrauch.

Referent AbgeordneterRautenstrauch: Nach der eben vorgenommenenWahl kann ich
'mich einfach darauf beschränke», den Herren den kurzen Bericht des I. nnd IV. Ausschussesvorzulcseu:

Der bezeichnete Etat ist in der Sitzung des I. und IV. Ausschusseseiner eingehenden
Berathung unterzogenworden und schlägt derselbe dem hohen Landtage vor, die Pos. ^. Titel I.
Besoldung des Societäts Direktors auf 11,000 Mark zu normircn und zwar aus den. in dem
Entwurf des Etats schon angeführtenGründen. In dem Etat ist noch die Veränderungvorzunehmen,
daß der durch Tod des Assistenten a. D, Buhl frei gewordeneBetrag von jährlich 850 Mark
in Abgang zu setzen ist.

Landtags-Marschall: Der Antrag des Ausschusses geht dahin, den Etat in der vor«
liegenden Fassung zn genehmigen mit der Veränderung, daß das Gehalt des Feuer-Socictäts-Direktors
auf 11000 Mark zu erhöhe» und dasjenige des Assistenten Buhl mit 850 Mark in Abgang zu
bringen. Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe
ich dieselbe und bringe den ganzen Antrag des I. und IV. Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte
Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben, (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Ich habe nun dem eben eingetretenen Herrn Direktor Senl mitzutheilen, daß soeben

seine Wahl als Direktor der Provinzial-Fcner-Societät auf Lebenszeit per Akklamationvollzogen
worden ist; ich frage ihn, ob er diese Wahl annimmt.

AbgeordneterSenl: Ich nehme die Wahl mit herzlichem Danke an. Ich freue mich,
daß durch dieselbe die Unsicherheiten und die Zweifel, die bezüglich meiner Anstellungs-Verhältuisse
obgewaltethaben, beseitigt wordensind, und zwar in einer Weise, in der ich eine Anerkennungfür
meine bisherigeDienstführung, für den guten Willeu, mit dem ich bemüht gewesen bin, die Inter¬
essen der Societät zu fördern, erblicken zu dürfen glaube. Ich werde mit neuem Muth und mit
neuer Lust mich meiner Aufgabe hiugebeu und hoffe, daß ich durch die Tbat den Dank bewähren
werde, den ich jetzt nur in schwachen Worten auszudrückenvermag, (Bravo!)

Landtags-Marschall: Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffenddie
Wahl des Landes-Direktorö. Referent ist der Herr AbgeordneteCourth.

Referent AbgeordneterCourth: Meiue Herreu! Am 9. Decemberd. I. geht die Wahl-
Periode unseres gegenwärtigenLandes-Direktors,Freiherr« von Landsberg, zu Ende. Derselbe, auf
6 Jahre gewählt, ist am 9. December 1875 in sein Amt eingeführt worden. Es hat daher eine
Neuwahl stattzufinden. Die Wahl hat auf Zeit zu geschehen uud unterliegt der Allerhöchsten
Bestätigung. Die Wahl darf nicht über denjenigenZeitpunkt hinausgehen, zu dem die erwartete
neue Provinzial-Ordnung in Kraft tritt; es ist dann ein neuorganisirtcr Landtag, ein neuer Wahl-
törper, vorhanden. Jene Beschränkungder Wahl liegt daher in der Natur der Sache, aber auch
die Staatsregierung macht dieselbe ausdrücklich zur Bedingung. Bei der ersten Wahl des Landes-
Direttors ist eine Zeitdauer von 6 Jahren in Aussichtgenommen worden, uud es empfiehlt der
I. und IV. Ausschußauch gegenwärtig,die Wahl auf die Zeitdauer von 6 Jahren vorzunehmen
mit der Maßgabe, daß sie unter allen Umständen nicht weiter gehe, als bis zur Einführung der
neuen Provinzial-Ordnung. Was das Gehalt anlangt, so ist dem bisherigen Landes-Direktorein
Gehalt von 12 000 Mark gewährt worden und cmßeroem eine Miethsentschädignngvon 4000
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Marl; es ist in dem damaligen Beschluß vorgesehen,daß derselbe die Dienstwohnung im neuen
Ständehause, wenn dasselbe fertig gestellt sei, erhalte. Durch einen späteren Beschlußist die Sache
geändert worden, und zwar durch den 26. Provinzial-Landtag. Derselbe sah davon ab, daß der
Lvndcs-Direktor die vorgeseheneDienstwohnung im fertiggestellten Ständehause beziehe, er hat
vielmehr beschlossen, daß eine miethsweise Beschaffung der Dienstwohnung zu geschehen habe und
stellte dafür dein Provinzial-Verwaltungsrath eine Summe bis zu 4800 Mark zur Disposition. Diese
Summe findet sich auch in den Etats der nächstfolgendenJahre eingestellt. Der I. und IV. Ausschuß
schlägt Ihnen vor, das Gehalt auf 12 000 Mark festzusetzen, außerdem die Dienstwohnungzu
gewähren,welche bei Eintritt der Pensiouirungzur Höhe von 4800 Mark zur Berechnungkommen soll.

Was dann die Pension selbst anlangt, meine Herren, so schlägt Ihnen der I. und IV.
Ausschuß vor, im Allgemeinen das neue Reglement, betreffs der Pcnsionirung der provinzial-
ständischen Beamten in der Rhcinprovinz einschließlich der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät
für maßgebendzu erklären. Der §. 22 des letzteren lautet: „Bei eintretender Dicnstunfähigkeit
erhalten diese Beamten schon nach einer Dienstzeitvon sechs Jahren ein Viertel des Diensteinkom¬
mens mit der Maßgabe, daß diese Pension mit jedem ferner zurückgelegten Dienstjahre ratirlich
steigt, so daß dieselbe nach zwölfjährigerDienstzeit die Hälfte und nach vierundzwanzigjährigcr
Dienstzeit zwei Drittel des Diensteinkommensbeträgt". Es ist alsa hier im ß. 22 die eintretende
Dienstunfähigkeitvorgesehen.Es muß aber der Dienstunfähigkeitgleichgestellt werden der Fall der
NichtWiederwahloder der Nichtbestätigung, Also ich will annehmen, der gegenwärtige Landes'
Direktor würde wieder gewählt oder ein anderer ständischerBeamter, der bereits eine Zeit von sechs
Jahren hinter sich hat, und es käme im nächsten Jahre oder nach 2 Jahren die nene Provinzial-
Ordnung, so würde dieser Umstand anch einen nicht freiwilligen Rücktritt und damit die Pensious-
fähigkeitbedingen. Es wird also die Modifikation vorgeschlagen, daß dem Z. 22 der Fall der
NichtWiederwahl oder Nichtbestätigunggleichgestellt wird. Es ist dauu noch eiue zweite Modifi¬
kation in's Auge zn fassen. Der §. 22 gibt den ständischen Beamten, die auf Zeit gewählt sind,
nur nach Ablauf von 6 Jahren eine Pension. Der Ausschuß schlägt Ihnen vor, wie bei der
ersten Wahl, daß nämlich bei eintretender Dicnstunfähigkeit,bei NichtWiederwahloder Nichtbestäti¬
gung vor Ablauf der Wahlperiode von 6 Iahreu, im ersten Jahre ein Sechstel der Pension
gewonnensein solle, im zweitenJahr zwei Sechstel u. s, w. So ist es auch damals gehalten
worden. Es würde sich demgemäß für sechs Jahre die pensionsfähigeSnmme ans 4200 Mark
berechnen, ein Viertel von 16 800 Mark, es würde dies 700 Mark für das erste Jahr sein,
1400 Mark für das zweite u. s. w. In diesem Sinne beantragt der I und IV. AusschußIhre
Entscheidung. Ich erlaube mir das Referat vorzutragen.

Der 24. Provinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 8. September 1875 den Freiherrn
Hugo von Landsberg zum Landes-Direktor gewählt. Dieser Wahl waren folgendeBeschlüsse
vorhergegangen:

1. Die Dauer der Wahl wurde auf denjenigenZeitpunkt festgesetzt,bis auf Grund einer
neuen Provinzial-Orduuug für die Rheiuprovinz ein neu gewählter Landtag zum ersten
Male zusammentrete,mit der Maßgabe jedoch, daß der gewählte Landes-Direktor so
lange die Amtsgeschäfte fortzuführen habe, bis er dieselben einem neu erwählten und
Allerhöchst bestätigten Nachfolgerübergebenkönne; diese Dauer wurde aber im Ganzen
auf sechs Jahre beschränkt.

2. Dem zn erwählendenLandes-Direktorwurde ein jährliches Gehalt von 12 000 Mark
und bis zur Herstellung einer Dienstwohnuugim neu zu erbauendenStändchanse eine
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jährliche Miethsentschäbignngvon 4000 Mark, sowie nach sechsjähriger Dienstzeit
im Falle der Nichtwiedciwahl oder eingetretener Dienstunfähigkeiteine Pension von
4000 Mark gewährt, mit der Maßgabe jedoch, daß, wenn die Pensionirung ans
einem dieser beiden Gründe vor Ablauf dieser sechs Jahre erfolgen müsse, im ersten
Jahre von dieser Summe ein Sechstel, im zweiten Jahre zwei Sechstel u. s. w.
gezahlt werden sollten.

Nachdem Freiherr von Landsberg als Landes - Direktor unter dem 1. November 1875
Allerhöchst bestätigt war, wurde mit demselben von dem Landtags ° Marschall Fürsten zu Wied
am 9. December 1875 ein Dienstvertrag unter Zugrundelegung der vorstehendenBeschlüsse des
Provinzial-Landtages abgeschlossen und derselbe am nämlichen Tage in sein Amt eingeführt. Seine
Wahlperiode geht demnacham 9. December d. I. zu Ende, weshalb eine Neuwahl vorzunehmen ist.

Es ist noch zu erwähnen, daß der 26. Proviuzial-Landtag, indem derselbe davon absah,
daß der Landes-DirektorFreiherr von Landsberg die vorgesehene Diestwohnungim fertiggestellten
Stänbchause beziehe, in seiner Sitzung vom 3. Mai 1879 beschlossen hat, behufs miethweiscr
Beschaffungeiner Wohnung für den Landes-Direktordem Provinzial-Verwaltnngsrathe eine Summe
bis zu 4800 Mark jährlich zur Verfügung zu stellen, welche Summe auch in die Etats pro 1882
und 1883 eingestellt ist.

Der I. und IV. Ausschuß stellt nun bei dem Provinzial-LandtagefolgendeAnträge:
1. Die Wahl eines Landes-Direktors vorzunehmen,welchervorbehaltlichder Allerhöchsten

Bestätigung am 9, December b. I. seinen Dienst anzutreten hat.
2. Die Dauer der Wahl auf denjenigen Zeitpunkt festzusetzen, bis auf Grund einer neuen

Provinzial-Ordnung für die Rheinprovinz ein neu gewählterLandtag zum ersten Male
zusammentritt, mit der Maßgabe jedoch, daß der gewählte Landes-Direktorso lange
die Amtsgcschäftefortführt, bis er dieselben einem neu erwählten und Allerhöchst
bestätigtenNachfolger übergeben kann, oiese Dauer im Ganzen aber für alle Fälle
auf fechs Jahre zu beschränken.

3. Dem zu wählenden Landes-Direktorein jährliches Gehalt von 12 000 Mark und freie
Dienstwohnung,welche bei der Pensionirung mit 4800 Mark in Berechnung kommen
soll, zu gewähre«; was die Peusiou anlangt, festzusetzen, daß das neue Reglement,
betreffenddie Pensionirung der ständischen Beamten, zur Anwendungkommen soll mit
folgendenAusdehnungen:

1. daß der §. 22 auch für den Fall der NichtWiederwahl oder Nichtbestä'tiguug
Anwendungfindet;

2. daß der Gewählte, insofern demselbennicht deshalb, weil er sich bereits im
ständischenDienste befindet, in Gemäßheit des Reglements höhere Pensions¬
ansprüche zustehen, in den Fällen der Dienstunfähigkeit,Nichtwicderwahl oder
Nichtbestätigungvor Ablauf der Wahlperiode von sechs Jahren, im ersten Jahre
700 Mark und in jedem folgenden Jahre 700 Mark mehr als Pension
erhalten soll.

Zur Begründung erlaubt sich der I und IV. Ausschuß Folgendes hervorzuheben:
Die Dauer der Wahlperiode darf nicht über das Inkrafttreten der erwarteten neuen

Provinzial-Ordnung hinausgehen. Es empfiehlt sich daher, die Dauer überhaupt, wie bei der
früheren Wahl, auf einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren zu beschränken,
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Was die Pensionirung anlangt, so ist dieselbezweckmäßig unter Zugrundelegung des
neuen Reglements, betreffenddie Pensionirung der ständischen Beamten, zu regeln. Es sind aber
zwei Ausdehnungenzu machen:

1. sieht der ß. 22 nur den Fall der Dienstunfähigkeitvor; diesem ist die NichtWiederwahl
und die Nichtbestätigunggleichzustellen;

2. da das Reglement nur in besonderen Ausnahmefällen eine Pension vor dem Ablaufe
einer sechsjährigenDienstzeit zuläßt, wird vorgeschlagen,den Bedingungen bei der
früheren Wahl entsprechend, festzusetzen,daß der Gewählte, insofern demselben mit Rück¬
sicht darauf, daß er sich schon jetzt im ständischenDienste befindet,keine höheren Pensions¬
ansprüchezustehen, von dem Viertel des Gehaltes, welches er nach Ablauf der ganzen
Wahlperiode von sechs Jahren erworben haben würde, in den Mlen der Dienst-
nnfähigkeit,der Nichtwiedcrwahlund der Nichtbestätigungim ersten Jahre ein Sechstel
oder 700 Mark, im zweiten Jahre zwei Sechstel u. s, w. als Pension erhalten soll.

Der I. und IV. Ausschuß war schließlich der Ansicht, daß von dem Abschlüsseeines
Dieustvertrageö mit dem neu gewählten Laudes-Direktor abgesehenwerden könne, dieser vielmehr,
wie bei den Staatsbeamten, durch Ertheiluug einer Bestallung seitens des Landtags - Marschalls
nach erfolgter Allerhöchster Bestätigung, ersetzt werde.

Was den letztereu Punkt anlangt, so erlaube ich mir zu bemerken,wie schon vorgetragen,
daß nach der ersten Wahl ein Dienstvcrtrag abgeschlossenwar, es scheint das aber nicht nöthig,
die Staatsbeamten erhalten eine Bestallung, es könnte das hier ebenso geschehen, daß eine
Bestallung seitens des Landtags- Marschalls ertheilt würde mit Bezugnahme auf den Beschluß,
welchen Sie fassen werden.

Landtags-Marschall: Ich stelle die sämmtlichenAuträge des I. und IV. Ausschusses
über die Wahl des Landes-Direktors zur Diskussion. Der Herr Abgeordnete Kaesen hat
das Wort.

AbgeordneterKaesen: Ich habe es nicht recht verstanden, ich erlaube mir die Frage:
Ist bei der Neuwahl Dienstwohnung oder Wohnungs-Entschädigungzugesichert?

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterCourth: Es ist die Beschaffung einer Dienstwohnung vorgesehen,

entsprechend dem Beschluß, den der 26. Landtag gefaßt hat. Es ist damals beschlossenworden:
Behufs miethswciserBeschaffungeiner Wohnung für den Landes-Direktordem Prouinzial-Vcrwal-
tungsrath bis zu 4800 Mark jährlich zur Perfügung zu stellen. Dem hat sich der Ausschuß
angeschlossen und schlägt also vor: dem zu wählendenLandes-Direktor ein jährliches Gehalt von
12 000 Mark und freie Dienstwohnung, welche bei der Pensionirung mit 4800 Mark in Berech¬
nung kommen soll, zu gewähren. Es würde demnach Sache des Provinzial-Verwaltuugsraths
sein, die Dienstwohnungzu beschaffen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort,
Abgeordneter Kaesen: Ich würde vorziehen, daß eine Wohnungs- Entschädigung von

4800 Mark festgestelltwürde, damit der Landes-Direktor sich die Wohnung beschaffenkann,
welche er will.

Landtags-Marschall: Ich möchte Herrn Kaesen darauf erwidern, daß aus früheren
Verhandlungen gerade hervorgeht, welche Gründe dazu geleitet haben, daß der Prouinzial-Verwal-
tungsrath die Dienstwohnung beschaffenund nicht der Landes-Direktor sich dieselbewählen soll.
Es sind ganz gute Grüude, ich kann nur auf die früheren Verhandlungen verweisen — Wünscht
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noch Jemand das Wort in der General-Diskussion? — Ich schließe dieselbe und stelle die einzelnen
Anträge zur Diskussion: Der I. und IV. Ausschuß schlägt vor, die Wahl eines Landes-Direktors
vorzunehmen, welcher vorbehaltlich der Allerhöchsten Bestätigung, am 9. December d. I, seinen
Dienst anzutreten hat Ich bemerke hierzu, meine Herren, daß die Wahl am Mittwoch zusammen
mit allen anderen Wahlen stattfinden wird. Ist hier noch etwas zu bemerken? — Wenn kein
Widerspruch erfolgt, erkläre ich dieseu Antrag für genehmigt. Der Ausschuß beantragt ferner:
Die Dauer der Wahl auf denjenigen Zeitpunkt festzusetzen,bis auf Grund einer neuen Provinzial-
Ordnung für die Rheinproviuz ein neu gewählter Landtag zum erste» Male zusammentritt, mit der
Maßgabe jedoch, daß der gewählte Landes'Direktor so lange die Amtsgeschäfte fortführt, bis er dieselben
einem neu erwählten und Allerhöchst bestätigten Nachfolger übergeben kann, diese Dauer im Ganzen
aber für alle Fälle auf 6 Jahre zu beschränken. Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion, — Es
meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Drittens ist beantragt:

„Dem zu wählenden Landes-Direttor ein jährliches Gehalt von 12 000 Mark und
freie Dienstwohnung, welche bei der Pensionirung mit 4800 Mark in Berechnung
kommen soll, zu gewähren".

Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich
bringe den Antrag zur Abstimmung und bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand.)

Dieser Antrag ist einstimmig angenommen.
Der Antrag geht weiter dahin:

„Was die Pension anlangt, festzusetzen, daß das neue Reglement, betreffend die
Pensionirung der ständischen Beamten, zur Anwendung kommen soll mit folgenden
Ausdehnungen:

1. daß der ß. 22 auch für den Fall der NichtWiederwahl oder Nichtbestätignng An¬
wendung findet:

2. daß der Gewählte, infofern demselben nicht deshalb, weil er sich bereits im ständischen
Dienste befindet, in Gemäßhcit des Reglements höhere Pensionsansprüche zustehen, iu
den Fällen der Dienstnnfähigkeit, NichtWiederwahl ober Nichtbestätignng vor Ablauf
der Wahlperiode von sechs Jahren, im ersten Jahre ?00 Mark und in jedem folgen¬
den Jahre 700 Mark mehr als Pension erhalten soll".

Ich stelle auch diesen Autrag znr Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich
bringe den Antrag zur Abstimmung und bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es
erhebt sich Niemand.)

Auch dieser Theil des Antrages ist einstimmig angenommen und hiermit diese Sache erledigt.
Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend den Bau von Provinzial-

Museen in Bonn und Trier. Referent ist der Herr Abgeordnete Lautz.
Referent Abgeordneter «autz: Meine Herren! Die Wichtigkeit der Errichtung von

Provinzial-Museen, die hohe Bedeutung derselben für die Wissenschaft, haben Sie durch Ihre
früheren Voten bereits so hinreichend anerkannt, daß ich vorläufig wenigstens mich enthalte, näher
darauf einzugehen. Es liegt ihnen unter Nr. 31 der Drucksachen das ausführliche Referat des
Provinzial-Verwaltungsrath vor, Sie haben aus demselben ersehen können, wie sich der Antrag

25
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des Provinzial-Verwaltungsraths, besonderswas den Bonn angehendenTheil anlangt, historisch
entwickelt hat; für Trier selbst werden nnr unwesentliche Veränderungen verlangt. Ich glaube in
Ihrem Sinne zn handeln, wenn ich darauf verzichte, das Referat des Prooiuzial-Verwaltungsraths
zu verlesenund ich glaube auch ferner in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich selbst kein Excerpt
daraus gebe, sondern mich darauf beschränke, Ihnen einfach das Referat des Ausschusses zu verlesen:

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat den Autrag gestellt:
„Der Provinzial-Landtag wolle den Provinzial Verwaltungsrath ermächtigen:

a. das Nassc'scheHaus und Grundstück zu Bonn für den Preis von 190 000 Mark
anzukaufenund für die Zwecke des Provinzial-Museums auszubauen;

1). unter der Voraussetzungeiner angemessenen Betheiligung des Staates an den Baukosten
mit dem Neubau des Museums in Trier vorzugehen;

o. dementsprechend eventuell eine Modifikationdes Beschlusses des 26. Provinzial-Landtags
bezüglich der Betheiligung des Staates an den Baukosten eintreten zu lassen;

ä. die erforderlichenKosten, soweit zu deren Deckung der Fonds für den Neubau
von Provinzilll-Museenzur Zeit nicht ausreicht, vorschußweise aus dem Ziusgewinn der
Provinzial-Hülfskassezu entnehmen".

Wegen der Motive zu diesem Antrage kann an dieser Stelle auf das ausführlicheReferat
des Provinzial-Verwaltungsraths, welches uuter Nr. IV 31 dem hohen Landtage vorliegt, ver¬
wiesen werden.

Die vereinigten I. und IV. Ausschüsse habeu in ihren Abend-Sitzungen vom 16. und
17. d. M. die Angelegenheiteiner eingehendenPrüfung unterzogen, und wurde nicht nur vou
dem, den Sitzungen des AusschussesbeiwohnendenVertreter der Provinzial-Verwaltung, soudern
auch aus der Mitte des Ausschusses vou mehreren Seiten darauf hingewiesen, in welch reichem
Maaße die Erwartung, welche der RheinischeProvinzial-Landtag bei Bewilligung der Mittel für
die Gründung von Provinzial-Musecn in Bonn und Trier und für die Beschaffungvon Museums-
gebäuben ausgegangen ist, sich erfüllt hätten. Die genannten Institute hätten schon während der
kurzen Zeit ihres Bestehens zahlreiche werthvolle Alterthümer erworben und deren Verschleppung
in das Ausland verhindert. Die Sammluugen, nunmehr systematisch aufgestelltund dem Publikum
zugänglichgemacht, fänden nicht allein die Anerkennungder Nlterthumsforschcrvon Beruf, welche
nun im Stande seien, die rheinischen Antiquitäten eingehenderzu studiren, soudern hätten auch das
Interesse weiterer Kreise für die Altcrthnmskundeund für die Geschichte der heimathlichenProvinz
in höchst erfreulicher Weise angeregt. Es sei daher durchaus gerechtfertigt, diese wcrthvolleu
Sammlungen nicht länger in provisorischen Lokalen, deren Räumung täglich verlangt werden könne,
zu belassen, sondern für dieselben schleunigst bleibendeStätten einzurichten, wo sie allen Wechsel¬
fällen entzogen und wo ihr Bestand und der Zutritt des Publikums für immer gesichert sei. Um
dieses Ziel zu ereichen,dürfte es Wohl angänglich erscheinen, eventuell eine Modifikation des von
dem 26. Provinzial-Landtage, bezüglich der Betheiligung des Staates an den Kosten gefaßten
Beschlusses herbeizuführen. Es wurde indessen andererseits auch hervorgehoben, daß der Betrag
der zum Baue der beiden Museen aufzuwendendenMittel ein sehr hoher sei und man bemüht
bleiben müsse, eine angemessene Betheiligung des Staates zu den Baukosten zu erlaugeu, wenn
schon man davon absehen könne, daß der Staat die ganz gleiche Summe, wie die Provinz, zn diesem
Zwecke hergeben müsse.

Speziell dann zu der Frage wegen Anlauf des Nasse'schen Hauses und Grundstückszn
Bonn für den Preis von 190 000 Mark übergehend, sprach man sich allseitig dahin aus, daß
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aus den, in dem Referate des Verwaltungsraths niedergelegte« Gründen die Erwerbung dieser
Immobilien zweckentsprechendund wünscheuswerth und dieselbe dem Hohen Landtag zu empfehlen
sei, erhalte man doch Werthobjekte, die unter allen Umständen den dafür ausgelegten Preis
repräsentirten.

Der weitere Antrag, das Nasse'sche Haus für die Zwecke des Provinzial-Museums nach
dem zu ca, 230 000 Mark veranschlagten Plane auszubauen, wurde dagegen abgelehnt. Mau
erachtete es einstweilen für hinreichend, wenn nach dem vorgelegten auf 60 000 Mark berechneten
Kostenanschläge nur der theilweise Ausbau, nach welchem ein Stockwerk aufgesetzt und eine Halle
zur Aufnahme der Steiu-Monumeute, welche augenblicklich noch in verschiedenen Lokalen zerstreut
sich befinden, hergestellt würde.

Es sei auch zu empfehlen, daß mit dicfem theilweisen Ausbau, der in keiner Weise die
Möglichkeit, den ganzen Bau-Plan später auszuführeu, präjudicire, sofort begonnen werde, da eine
durchgreifende Reparatur des Daches ohnehin nothwendig und daher es am billigsten sei, wenn
vorher schon der geplante Aufbau des 2. Stockes ausgeführt werde. Die zum theilweisen Ausbau
erforderliche Summe von 60 000 Mark könne aus dem iu Gemäßheit des Beschlusses des 26.
Provinzial-Landtags vom 29. April 1879 gebildete» Museums «Baufouds entnommeu werden.

Es wurde noch ferner angeführt und als richtig anerkannt, daß in der Beschlußfassung
des Landtags auch die formelle Acceptation des von der Stadt Bonn gemachten Anerbietens, einen
Zuschuß von 20 000 Mark uuter näher angegebenen Modalitäten zu der Beschaffung des Bau-
Platzes zu geben, auszusprecheu sei: das gleiche sei auch hier schon im Prinzipe für Trier anzunehmen.
Bei der nach Schluß der Diskussion erfolgten Abstimmung wurde der weitergehende Antrag des
Provinzial-Verwaltuugsraths aä a verworfen, dagegen der folgende Antrag mit großer Majorität
angenommen:

Der Proviuzial-Landtag wolle unter Acceptation des von der Stadt Bonn gemachten
Anerbietens einen Zuschuß vou 20 000 Mark — in 10 gleichen jährlichen Raten von 2000 Mark —
ohne Zinsen und mit Fälligkeit der 1. Rate au dem Tage der Erwerbung der Baustelle zu zahlen,
den Proviuzial-Verwaltungsrath ermächtigen:

„das Nafse'sche Haus und Grundstück zu Bonn für den Preis von 190 000 Mark
anzukaufen uud diesen Betrag vorschußweise aus dem Ständefonds zu entnehmen,
sowie aus dem für Boun angesammelten Museums-Vaufouds 60 000 Mark zum Aus¬
bau des oben genannten Hauses verwenden zu dürfen".

Nebergehend zur Diskussion) betreffend die Anträge des Provinzial-Verwaltungsraths
wegen des Museums-Baues in Trier, so erkanuten die vereinigten Ausschüsse die Nothwendigkeit
an, auf baldmöglichste Beschaffung eines definitiven Lokals Bedacht zu nehmen; das Museum in
Trier — führte man aus — befiude sich ja in dem, nur vergönnuugsweise und auf jederzeitigeu
Widerruf überlassenen Räumen des Priester-Seminars und liege die Aunahme nahe, daß die
Erlaubniß zur Benutzung dieser Räume in Kurzem zurückgenommen werde. Dann trete aber, bei
der Unmöglichkeit, iu Trier eiu audercs geeignetes Lokal zur Aufstellung der Gegenstände zu finden,
ein Nothstand ein, der Alle«, was Schönes iu Trier für das Museum bis jetzt crruugen, in Frage
stelle, daran jedoch müsse festgehalten werden, daß von Seiten des Staates ein angemessener
Zuschuß zugesagt sei, ehe mau mit dem Neubau des Museums beginne und müsse ferner auch in
der von dem Landtage eventuell zu ertheilenden Ermächtigung zum Baue, eine Fixirung der Höhe
der Bausumme innerhalb der Grenze des von dem Verwaltuugsrathc in seinem Referate angegebeneu
Betrages von 330 000 Mark stattfinden, da es doch nicht angänglich sei, dem Verwaltuugsrathe,
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bei allem Vertrauen, welches man zu demselben hege, die Höhe der Bausumme ganz anheim zu
geben. Die vereinigten I, und IV. Ausschüsse traten allen diesen Erwägungen einstimmigbei und
beehren sich bei dem hohen Landtage zu beantragen:

„der Provinzial-Landtagwolle, unter Acceptirungdes von der Stadt Bonn gemachten
Anerbietens einen Zuschuß von 20 000 Mark in 10 gleichen jährlichen Raten ü,
2000 Mark — ohne Zinsen und mit Fälligkeit der I.Rate an dem Tage der Erwer¬
bung der Baustelle zu zahlen, sowie des Anerbietens der Stadt Trier, ein in der Nähe
der Ruinen des KaiserpalastesgelegenesGrundstück als Bauplatz unentgeltlichherzu¬
geben, den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtige«:

a) das Nasse'sche Haus und Grundstückzu Bonn für den Preis von 190 000 Mark
anzukaufen und diesen Betrag vorschußweise aus dem Ständefonds zu entnehmen,
sowie aus dem für Bonn angesammelten Museums-Baufonds 60 000 Mark zum
Ausbau des oben genannten Hauses verwendenzu dürfen;

d) unter der Bedingung einer angemessenenBetheiligung des Staates an den
Baukosten mit dem Neubau des Museums in Trier vorzugehen, die erforder¬
lichen Kosten, in der ungefähren Grenze einer Gesammt-Bausummevon 330 000
Mark, soweit zu deren Deckung der Fonds für den Neubau der Provinzial-
Museen, sowie der Staats - Zuschußzur Zeit nicht ausreicht, dem Ständefonds
vorschußweise zu entnehmen;

o) dementsprechend eine Modifikation des Beschlusses des 26, Landtages bezüglich
der Betheiligung des Staates an den Baukosten eintreten zu lassen".

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diese Anträge des I. und IV. Ausschusses die
Diskussion. Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ich habe vor einigen Tagen in der vierten
Sitzung des Landtages der Hoffnung Ausdruckgegeben, daß das Plenum diejenigenAnträge nicht
genehmigenwerde, die von Seiten des I. und IV. Ausschussesin Bezug auf die Provinzial-
Mufeeu in Aussichtständen. Nun sind diese Beschlüsse doch wesentlich anderer Art geworden, als
sie nach der damaligen Stimmung der einzelnen Mitglieder zu werden versprachen. Ich will nun
die Erklärung hier abgeben, daß ich mit den Beschlüssen,die jetzt gefaßt sind, mit der nur vor-
schnßweisen Entnahme der Kostendes Baues aus der Hülfökasse vollständig einverstanden bin, und
daß ich denselben zustimmenwerde. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort in der General-Diskussion.—
Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.

AbgeordneterKaesen: Ich vermisse in dein ganzen Referate eine Bemerkung, nämlich,
ob man sich überhaupt Mühe gegebenhabe, eine sonstige Baustelle in Bonn zu finden, als gerade
diese. Es ist in dem Referat nur die Rede von der Baustelle bei der Anatomie und dem
Nasse'schen Hause. Ich glaube, daß in Bonn der Baustellen uoch recht viele zu habeu wären.
Das Nasse'sche Haus ist ein Haus von sehr geringem Bauwerth, nach meiner Kenntniß — ich
kenne die Häuser wohl, welche in den dreißiger Jahren vor dem Thore in Bonn zusammengearbeitet
worden sind — es ist nichts Feines daran, als Provinzialgebäude ist es ganz erbärmlich, mit
Stallungen und Remisen. Ich gebe meine feste Ueberzeugungdahin tund, daß in ein paar Jahren
davon nichts übrig bleiben wird, wenn es ein ordentlichesMufeum werden foll. Sie werden die
Baustelle mit 190 000 Mark bezahlenund von dem alten wird nichts stehen bleiben, denn ans
dem Gebäude eiu Provinzial-Mnsenmzu machen, würde kaum augehen.
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Landtags-Marschall: Was das Nasse'sche Haus anbelangt, so möchte ich Herrn
Kaesen insofern beruhigen, daß auch ich glaube, für eiuen Privatmann ist das Nasse'sche
Haus nicht sehr nützlich, ein Privatmann, der es jetzt kaufen wollte, müßte es niederreißen und
neu bauen, für ein Mufeum aber ist es durch seine Eintheilnng und durch seine großen Säle
sehr praktisch und sehr gut zu verwenden. Professor aus'm Werth hat mir jetzt schon mitge¬
theilt, daß das Museum darin sehr schön untergebracht und aufgestellt werden könne. — Der Herr
Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Lautz: Ich kann noch mittheile:,, daß die Verwaltung der Provinzial-
Mnseen, die das allergrößte Interesse daran hat, ein angemessenes Lokal zu finden, sich durchaus
mit diesem Hause als einem zweckmäßigen einverstanden erklärt hat. Es ist allerdings in den
letzten Tagen auch noch ein Anerbieten eines andern Hauses iu Bonn gemacht worden, dasselbe
liegt aber soweit außerhalb von Bonn, daß scherzweisesogar behauptet worden ist, es läge halb¬
wegs Godcsberg. Schon aus diesem Grunde hätte auf dasselbe nicht reflektirt werden können.
Außerdem ist es einer Besichtigung unterzogen worden, und — hat man dasselbe für gänzlich
ungeeignet für den Zweck erklären müssen.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort iu der General-Dikussion?
Der Herr Abgeordnete Graf von Mirbach hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Mirbach: Ich wollte eben gerade danach fragen, was Herr
Lautz schon beantwortet hat. Ich finde nämlich in dem Journal, daß ein Herr Wirths in Bonn
ein Gebäude offerirt hat, dieses Anerbieten ist dem Ausschuß nicht bekannt gewesen, das Datum
des Schreibens ist vom 23. November. Wenn von dem Herrn Referenten diefes Haus gemeint
ist, so ist meine Anfrage erledigt.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Lautz: Ich kann dem Herrn Grafen von Mirbach erwidern,

daß es sich um dasjenige Haus handelt, von dem er soeben gesprochen hat.
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Die Frage, die Herr Kaesen aufgeworfen

hat, scheint mir noch nicht erledigt zu sein. Es ist gar nicht nachgewiesenworden, daß Bemühungen
gemacht worden sind, durch öffentliche Bekanntmachung einen anderen Platz in Bonn, einen
besseren oder billigeren will ich sagen, als dieses Nasse'sche Gebäude, zu beschaffen. Es ist unzweifel¬
haft, daß das Nasse'fche Gebäude an der frequentcsteu uub theuersten Straße iu Bonn liegt. Ich
will es nicht streng behaupten, aber es will mir scheinen, baß wenn es in Bonn zur Kenntniß
bes Publikums gelangte, daß die Absicht bestehe, ein Mnseums-Gebäude von Seiten der Provinz
zu bauen, dann auch immerhin Offerten entgegengebracht würden, die die Möglichkeit böten, eine
stünstigere Offerte zu erlangen, Ich wiederhole, mir scheint die Frage, ob in hinreichendem Maße
Bemühungen gemacht worden sind, einen anderen Platz zu bekomme«, nicht erledigt. Ich würbe
wünschen, daß bevor man zu dem Ankauf des Nasse'schen Hauses überginge, wenigstens, wenn es
nicht schon geschehen ist, die nöthigen Schritte gethan würden, um die Sache zur Oeffentlichkeit zu
bringen und die Offerten, die eingehen, zu prüfen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Lautz: Meine Herren! Auch den Herru Vorredner glaube ich

beruhigen zu können. Der Sitz der Provinzial-Museen befindet sich in Bonn, über die Hälfte der
Mitglieder der Verwaltung der Provinzial-Mufcen sind ebenfalls Einwohner von Bonn, die Frage
Wege» Beschaffung eines Bauplatzes für das Museum iu Bouu hat über zwei Jahre nach allen
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Seiten hin die Stadt beschäftigt und was angeboten worden ist, ist im Schooße der Verwaltung
der Provinzial-Museen hinreichenderwogen worden. Man war in der Verwaltung der Provinzial-
Museen vorzugsweise dem in dem Referate des Vcrwaltuugsraths genannten Grundstück»eben der
alten Anatomie zugeneigt,uon allen anderen Bauplätzen hatte mau Abstand genommen.Daß man
von dem Platz an der alten Anatomie Abstand uahm, erklärt sich darans, daß der Preis, der
Seitens der Universität gefordert wurde, ein so hoher war, daß man eben nicht glaubte, darauf
eingehenzu könuen.

Lanbtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.
Abgeordneter Kaesen: Der Herr Referent hat eben gesagt, daß man in Bonn seit

mehreren Jahren sich mit der Auswahl eines Platzes beschäftigthabe, aber er hat dabei gesagt,
daß dies immer im Schooße der Museums-Kommisstougeschehe« ist, nicht im Schooße derjenigen
Verwaltung, die ihn nachher bezahlen muß. Ich kenue die Verhältnisse in Bonn ziemlich genau
uud glaube, daß der Terrains in Bonn noch viele sind. Ich möchte vor Allem jetzt den Autrag
stellen, daß uns irgendwie nachgewiesen wird, welchen Nauwerth das Nasse'sche Grundstück hat,
dann kann man sich über den Preis, den das Grundstückkosten soll, entscheiden. Ich halte den
Bauwerth für einen sehr geringen, wenn ordentlichabgeschätzt wird, und glaube, daß drei Viertel,
wenn nicht vier Fünftel der ganzen Summe lediglich für das Terrain bezahlt werden, Wenn
wir ein Gebäude auf einem ganz freien Grundstückaufbauen, so erhalten wir etwas Anständiges
und komme», glaube ich, viel billiger dazu. Der Ankauf des Nasse'schen Grundstückesist jedenfalls
eine theuere Geschichte,Sie dürfen sich darauf verlassen. Ich habe heute auch ein Haus dort zu
verkaufen, ich weis; recht gut, daß in Bonn jetzt nichts zu verkaufenist, ich habe dort schon
mehr Häuser verkauft, ich weiß, was die Grundstückewerth sind, ich habe heute eins an der
Hand von meinem Associe, ich weiß, daß die Hänser zwanzig und dreißig Prozent weniger gelten,
als sie vor drei und vier Jahren gekostet haben.

Landtags-Marschall: Ich glaube, ich kann den Herrn Kaesen vollständigberuhigen.
Nicht uur im Schooße der Verwaltung der Museen, sondern auch im Proviuzial-Verwaltungörath
ist die Frage des Ankaufs von Grundstückenoder von Häusern in Bonn unzählige Male erwogen
worden. Es sind uns sehr viele Offerten vorgelegt worden, es spielt diese Sache schon seit vielen
Jahren. Was das Nasse'sche Haus betrifft, so glaube ich dem Herrn AbgeordnetenKaesen sagen
zu können, daß iu der Summe, die hier mit 190 000 Mark angeführt ist, der Vauwerth des
Gebäudes, welches auf dem Grundstückesteht, sehr gering angeschlagenist, während das sehr
schöne, bis zum Rhein durchgehende Terrain, allerdings an der Koblenzcrstraße,einen recht hohen
Werth repräsentirt. Auch wenn das Gebäude nicht branchbar wäre, würde immerhin sehr wenig
an der Summe iu Abzug zu bringen sein. Das ist meine feste Ueberzeugung.— Der Herr
AbgeordneteMarcus hat das Wort.

AbgeordneterMarcus: Meine Herren! Ich wollte nur thatsächlich bemerken, daß die
Nachforschungen und Untersuchungeu,ob ein geeignetesTerrain in Bonn, oder ein passendes Hans
für das Museum zu erwerben sei, nach allen Richtungen hin in den letzten Jahren durchgeführt
worden sind. Ich muß zwar sagen, daß in Bonn eine ganze Reihe von Häusern zu taufen ist,
ich weiß aber kein einziges,das sich für ein Museum so eignet, wie das Nasse'sche Hans. Gerade
das, was Durchlaucht vorhin bemerkten, daß das Haus als Privathaus nicht zweckmäßigeinge¬
richtet sei, aber gerade durch seine eigenthümlicheEiurichtuug sehr für ein Museum sich eigene, ist
zutreffend; wer dort war, der kam, jetzt schon bei der Einrichtung, die iu dem jetzt bestehenden
Hause bereits getroffen ist, denn das Museumist jetzt schon einstweileniu das miethweise erworbene
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Haus trauslocirt worden, sehr», wie geeignet das Gebäude für ein Museum ist. Kommt noch ein
Stockwerk darauf, fo ist es nicht bloß geeignet zur Aufnahme dessen, was jetzt vorhanden ist,
sondern auch zur Erreichung des Zweckes, der dem Museum gesteckt ist, daß das Univcrsitäts-
Museum anch darin aufgenommen werde. Nach meiner Anschauung weiß ich keinen Platz in
Bonn, der auch nach seiner Lage für ein Museum so geeignet ist, als das Nasse'sche Hans. Es
kommt noch hinzu, und das ist sehr wesentlich, daß das Museum dort sofort in Gang gesetzt
werden kann, während, weuu das nicht der Fall ist, man gar nicht weiß, wohin in Bonn mit
den angesammelten Schätzen gegangen werden soll. Dieselben waren bisher in dem von der Stadt
hergegebenen Arndt'schcu Hanse aufgestellt, dasselbe ist aber so eug, daß vou einem Anschauen der
Alterthümer kaum die Rede sein kann, sie hätten fast ebensogut in Kisten liegen können. Nach der
Ansicht der Baumeister ist der Aufban des Nasse'schen Hauses möglich, während das Museum
ungestört in dem jetzt schon eingerichteten Gebäude bleibt. — Die Situation ist gut, das Haus
kommt mir geeignet vor, es handelt sich aber auch wesentlich um die Frage: ist das Haus in
einem solchen baulichen Zustande, ist es so dauerhaft, daß es für lauge Zeit feine Standhaftigkeit
bewährt, ist es auch so dauerhaft, daß die beabsicheigte Etage darauf gebaut werden kanu. Ich
habe darüber mit unserm Baurath, der die Sache speciell untersucht hat, gesprochn,, derselbe hat
mir in dieser Beziehung die beeuhigeudsten Versicherungen gegeben, er hat gesagt: das Haus ist
außerordeutlich fest, ist außerordentlich standhaft und der Aufbau der Etage ist leicht und ohne
Störung des daruutcr stehenden Museums auszuführen. Dann ist beabsichtigt, neben dem Hanse
und vor dem Hause Galerien zn bauen, iu denen die großen SteimMonumente aufgestellt werden
follcn, wofür der Betrag von 60 000 Mark, den der Provinzial-Verwaltungsrath augesammelt hat,
Verwendung finden soll.

Landtllgs-Marschall: Wünscht noch Jemand in dieser Angelegenheit das Wort? —
Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich möchte mir au den Verwaltungsrath
die Frage erlauben, ob schou Skizzen und Pläne für den Bau vorliegen und ob die Mitglieder
des Landtages davon Einsicht nehmen tonnen. Es ist wünschenswerth, daß dies vorher geschieht.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Lautz: Die Skizzen und Pläne haben dem Ausschusse bereits

vorgelegen.
(Abgeordneter von Eynern: Aber dem Landtage nicht.)
Land tags «Marsch all: Meine Herren! Ich werde die verschiedenen Skizzen uud Pläue

in dem Lesezimmer auflegen lassen, wenn die Herren so freundlich sein wollen, sich dieselben dort
anzusehen. Der Herr Abgeordnete Pelzer hat das Wort.

Abgeordneter Pelz er: Ich möchte bezüglich dieser Skizzen und Pläne, die dem Provin-
zial-Verwaltungsrathe vorgelegen haben und jetzt offen gelegt werden sollen, bemerken, daß dieselben nur
angefertigt worden sind, um ans Grund derselben einen vorläufigen Kostenanschlag zu machen, und
daß für den definitiven Plan überhaupt nichts feststeht, insbesondere anch das nicht, ob nicht
Uorab noch eine öffentliche Konkurrenz auszuschreiben sein wird. Die jetzt vorliegenden Skizzen
und Pläne sind nur dazu da, um vorläufige Anhaltspunkte für die Kosten zu gewähren und ins¬
besondere der Königlichen Staats-Regierung Anhaltpunkte für Bemessung ihres Beitrags zu geben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Ich meine doch, daß die Ansichten, welche die Herren Kaesen

und von Grand-Ny ausgesprochen haben, noch nicht hinlänglich gewürdigt worden sind. Wenn
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gesagt worden ist, daß dem Verwaltungsrath und anderen Behörden viele Grundstücke angeboten
worden seien, so muß ich darauf hinweisen, daß diese Anerbietungm doch nur unter der Hand
stattgefunden haben, und ich z. B. muß gestehen, wenn ich in Bonn ein Grundstück hätte und es
würde mir bekannt, ich könne mich an Den und Den im Geheimen wenden, um mein Grundstück
anzubieten, so thue ich es nicht, wenn aber durch die Zeitungen oder irgendwie öffentlich ausge-
sprochen wird, es werde ein Terrain zur Erbauung eines Museums gesucht, so kann ich mich ohne
Weiteres dazu verstehen, mein Terrain anzubieten. Ich kaun mich also uicht beruhigen, auch schon
im Interesse der Verwaltung möchte ich wünschen, daß eine öffentliche Ausschreibuug stattfände,
Findet sich kein anderes Terrain, als das Nasse'sche, so bin ich damit ganz einverstanden, aber
bevor nicht eine Behörde, wie die unsrige, eine Sache öffentlich ausschreibt, glaube ich nicht, daß
der Landtag dem Ankauf der Nasse'scheu Grundstücke obne Weiteres zustimmen kann,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Mirbach hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Mirbach: Meine Herren! Ich bitte Sie, nehmen Sie den

Ausschuß-Antrag an und versetzen Sie den Verwaltungsrath nicht wieder in die Nothwendigkeit,
noch einmal mit den Alterthümern herumziehen zu müssen. Dieselben sind jetzt schon miethweise
im Nasse'schen Hause untergebracht, und wenn der Vortheil bei der Requisition eines neuen
Platzes, der sich vielleicht finden würde, nicht sehr groß ist, so würde er reichlich durch die Nach¬
theile aufgewogen, die in Folge einer nochmaligen Translocirnng, namentlich der kleineren Alter¬
thümer, eintreten können.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ry: Ich und alle Mitglieder des Landtages sind gewiß nicht

gewillt, dem Verwaltungsrath mehr Mühe zu machen, als er bereits hat, aber dieser Grnnb darf
nicht dazu führen, die weiteren Untersuchungen nicht bis zu dem Grade gedeihen zu lassen, daß
wir uns Klarheit über die Lage verschaffen. Dies werden selbst die Verwciltnngsraths-Mitglieder
nicht wollen. Nur um mir als Mitglied des Landtags diese Klarheit zu verschaffen, ist meine
Bemerkung geschehen, und ich glaube, daß die Frage, ob in Bonn Umschau für ein anderes Lokal
gehalten worden ist, doch uicht genügend erörtert und nicht zum Austrag gebracht worden ist. Ich
bleibe auf dem Standpunkt, den ich ausgesprochen habe. Es hat mich eine Bemerkung des Herrn
Abgeordneten Pelzer noch bedenklicher gegen die Sachlage gemacht, nämlich die, baß die Kosten¬
anschläge, die Skizzen u. dgl. nur provisorisch sein sollen, daß sie nur Anhaltspunkte geben sollen, —
so habe ich es verstanden, — daß aber nicht das ganze klare Bild dessen vorliegt, was für die
Sache nothwendig ist. So habe ich den Herrn Abgeordneten Pelzer verstanden, habe ich ihn
mißverstanden, so würde ich bitten, mich zu berichtige«; wie nun die Sache in diesem Augenblick
liegt, würde ich glauben, daß es nicht unangemessen sei, den Gegenstand von der heutigen Tages¬
ordnung abzusetzen und in den nächsten Tagen wieder zur Verhandlung zu stellen, damit die Mit¬
glieder des Landtags sich sowohl über die Skizzen und Kostenanschläge, als über die Frage selbst,
nähere Aufklärung schaffen können.

Landtags-Marschall: Meine Herreu! Ich glaube, da der Sachverhalt in dem gedruckten
Referat schon ziemlich weitläufig auseinander gesetzt ist, daß es bei der Masse von Arbeiten, die
uns noch vorliegt, doch gut wäre, daß wir heute schou zu einem Definitivum in dieser Frage
kommen. Was die Einwürfe des Herrn von Grand-Ry betrifft, die sich auf das bezogen, was
ich selbst gesagt habe, so möchte ich Namens des Provinzial-Verwaltungsraths mit einigen Worten
darauf erwidern: Es ist zunächst in allen Theilen der Stadt Bonn Umfrage gehalten worden, wo
Bauplätze zu finden wären, wir haben schließlich im Verwaltungsrath alle geglaubt, daß der Bau-
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Platz an der alten Anatomie gegenüberdem Universitätsgcbäudeder schönste Platz wäre, den man
in Bonn finden könnte, es wurde aber daran die Bedingung geknüpft, baß das archäologische
Museum der Universität mit unserem Museum vereinigt werde. Außerdemwürde der Preis des
Erbauens des Museums an dieser Stelle wegen der nothwendigenschönen architektonischen Aus¬
führung des Gebäudes außerordentlichtheuer werden. Nun kam das Angebot der Erben Nasse,
das Haus, welches sie sonst nicht verwendenkonnten, uns für die Zweckedes Museums zu verkaufen.
Als nun der Frage näher getreten wurde, wurden die beiden Pläne nebeneinandergestellt,der Bau
auf dem Platze der Anatomie der Universität gegenüber und der Ankauf des Nasse'schen Grund¬
stücks mit den kleinen Veränderungen, die an dicfem Bau vorzunehmen sind, und da hat der
Provinzial-Verwaltungsrath erkannt, daß von allen Plätzen in Bonn nur dieser hier in Frage
kommen könnte,und daß bei den beschränkenden Bedingungen und dem hohen Preise der Erbauung
des Museums auf dem Platze der alten Anatomie es günstiger wäre, wenn die Provinz allein ihr
Museum anf dem Nasse'schenGrundstück baute resp, das Haus mit wenigenKosten für ihre
Zwecke umbaute.

Meine Herren! Wünschtnoch Jemand in dieser Anlegenheit das Wort? — Der Abgordnete
Wolters hat das Wort.

Abgeordneter Wolters: Ich kann mich zu meinem Bedauern nicht dabei beruhigen und
bitte, meinen Antrag zur Abstimmungzu bringen. Ich wiederhole nur ganz kurz: ich habe von
vielen Seiten in Bonn gehört, was mich allerdings im höchsten Grade beunruhigen mnß, die
Sache sei so unter der Hand gemachtworden, wie man zu sagen Pflegt, und diesem Gerede möchte
ich gerade, weil so viele Antisympathieen gegen unsere Provinzial-Vcrwaltung bestehen, aus dem
Wege gehen und möchte deshalb eine kurze Ausschreibungin den Blättern wünschen.Ob es nicht
bei dem Nasse'schen Grundstück verbleibt, das ist eine andere Frage. Billig ist jedenfalls die
Geschichte nicht, 190 000 Mark kostet das Grundstück bereits jetzt, und was noch angebaut werden
wird, ist eine zweite Frage.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Mirbach hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Mirbach: Ich bin eben mißverstanden worden, ich habe nicht

gesagt, daß ich im Interesse des Verwaltungsraths die Annahme des Ausschuß-Antrageswünsche,
sonderu im Interesse der Alterthümer.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat den Antrag auf
Vertagung der Sache gestellt, dieser Antrag geht vor. Wenn Niemand mehr das Wort zu der
Sache verlangt, so bringe ich diesen Antrag auf Vertagung zur Abstimmungund bitte Diejenigen,
die für die Vertagung sind, aufzustehen. (Geschieht.) Es sind 31 Abgeordnete, es ist die Mino¬
rität. (Widerspruch.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Geschieht)

Es sind 36 gegen 31 Stimmen, die Vertagung ist abgelehnt. Nun kommt der Antrag
des Herrn AbgeordnetenWolters. Herr AbgeordneterWolters hat das Wort.

AbgeordneterWolters: Ich möchte noch ausdrücklichhinzufügen, daß wir die Anträge
unter der Voraussetzung annehmen, daß sich durch öffentliches Ausschreiben kein anderes
Terrain findet.

Landtags-Marschall: Dann möchte ich es aber geschäftsordnungsmäßig für das Nichtige
finden, daß wir zuerst über die vorliegendenAnträge des Ausschussesund nachher über die Zu¬
satz-Anträgeverhandeln. — Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.

AbgeordneterDietze: Der Herr AbgeordneteWolters hat seinen Antrag soeben dahin
forumlirl, daß eine öffentliche Ausfchreibuug stattfinden soll, um zu sehen, ob sich teiu anderes
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Terrain findet; es ist nicht gesagt worden: „ein geeigneteres", sondern eS ist das Wort: „anderes"
gebraucht worden. Ein anderes Terrain findet sich bei der öffentlichen Ausschreibung jedeufalls.
Ich möchte bitten, daß der Antrag anders formulirt wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Es heißt in meinem Antrag: „geeigneteres und billigeres

Terrain".
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich möchte fragen, wer die Entscheidung darüber hat,

ob ein Terrain, welches sich bei der öffentlichen Ausschreibung findet, nach dem Antrag Wolters
„geeigneter" ist oder nicht. Der Antrag scheint mir in dieser Beziehung unbestimmt.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Dem Antrage des Herrn Wolters

stehe ich wohl in etwa sympathisch gegenüber; aber ich glaube, wir können besser zu dem Zweck
kommen. Es heißt nämlich — es bandelt sich hauptsächlich um alinsa a. — „der Provinzial-
Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, das Nasse'sche Haus und Grundstück
zu Bonn für den Preis von 190 000 Mark anzukaufen und für die Zwecke des Provinzial-
Mnseums auszubauen". Da wollte ich mir den Antrag erlauben, zu sagen: „ein geeignetes Grund
stück" in Bonn anzukaufen und für die Zwecke des Provinzial-Museums auszubauen. Ich beabsichtige
damit weiter gar nichts, als daß sich der Provinzial - Verwaltungsrath oder das Comite, welches
mit dieser Museums - Angelegenheit zu thun hat, noch einmal umsieht. Wenn es alsdann nichts
findet, ist es nicht davon abgehalten, das Nasse'sche Grundstück zu kaufen. Es soll also noch
einmal eine Umficht darüber gehalten werden, ob man ein geeignetes Grundstück findet. Ob eine
öffentliche Ausschreibung stattfinden oder ob man sich unter der Hand danach erkundigen soll,
darüber will ich keine Bestimmungen treffen, sondern ich überlasse das dem Provinzial-Verwaltungs-
rath resp, dem Comits. Deshalb stelle ich also den Antrag dahin: „ein geeignetes Grundstück in
Bonn anzukaufen und für die Zwecke des Provinzial-Museums auszubauen". Die Summe steht
fest, denn es werden überhaupt 420 000 Mark dazu verwandt, wie viel nun zum Ankauf kommen
und wie viel zum Ausbau, das ist mir gleichgültig.

Landtags-Marschall: Ich frage den Herrn Antragsteller Wolters, ob das auch seinen
Antrag trifft.

Abgeordneter Wolters: Das trifft meinen Antrag nicht, Ich will weiter nichts als den
Zusatz: unter der Voraussetzung «. Ich bin damit einverstanden, daß alles angenommen wird
„unter der Voraussetzung, daß sich durch eine öffentliche Ausschreibung ein anderes, besseres und
billigeres Terrain nicht findet".

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Ehnern hat das Wort.
Abgeordneter von Ehnern: Ich verzichte.
Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Sole mach er: Ich wollte dem Herrn Freiherrn

von Eerde erwidern, daß seine ganze Rede sich an das gedrucktvorliegende Referat des Provinzial-
Verwaltungsraths anschließt. Er scheint das Referat des Ausschusses, was eigentlich zur Diskussion
steht, gar nicht gelesen zu haben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Meine Herren! Es handelt sich hente um die Erwerbung des

Nasse'schen Hauses, wie es daliegt, und worin sich unsere Alterthümer befinden. Eine andere
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Frage scheint mir gar nicht reif zu sein. Meine Herren! Wir wollen nicht bauen, das sage ich
den Herren, die nicht dem Ausschußangehört haben, und sich das nicht gehörig vergegenwärtigen,
sondern wir wollen einstweilen das Nasse'scheHaus, was uns angeboten ist, kaufen,und der Aus.
schuß hielt, nach den Ermittelungen, die ihm wurden, den Kauf für angemessen und den Preis für
nicht zu hoch; ich meine, Sie sollten sich dabei beruhigen. Wir haben den Landes - Aaurath
gehört, der sagt, es ließe sich wohl später noch eine zweite Etage aufsetzen,woran wir einstweilen
nicht sind. Ich finde die Beruhigung in der Erklärung des Herrn Landes - Bauraths, der mir in
dieser Hinsicht eine größere Autorität ist, als der verehrte Herr Abgeordnete Kaesen. Was im
Uebrigen den Werth des Grundstücks anlangt, so scheint mir, da es sich um ein Terrain von
2 Morgen in sehr schöner Lage handelt, worauf auch das Gebäude steht, was wir für unsere
Zwecke nutzbar gemachthaben, der Preis nicht zu hoch zu sein. In dieser Beziehung ist mir der
Herr AbgeordneteMarcus Gewähr, der als alter Bonner die Verhältnissesehr gründlich kennt.
Ich möchte daher direkt für den Antrag des Ausschusses hier eintreten. Darauf einzugehen,was
der Herr Freiherr von Eerde vorschlägt, oder Herr Wolters im Sinne hat, hat meines
Erachtens heute keinen Zweck; es handelt sich um die Annahme oder Ablehnungdes Ankaufes
des Nasse'schen HauseS, sonst können wir wieder von vorne anfangen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Auf die Bemerkungen des Herrn Freiherrn von

Solemacher hin, habe ich mich erkundigt, wie der Antrag des Ausschusses lautet. Er lautet
dahin: „das Nasse'sche Haus und Grundstück zu Bonn für den Preis von 190 000 Mark
anzukaufenund 60 000 Mark zum weiteren Ausbau desselben zu verwenden". Ich halte meinen
Antrag dahin aufrecht, in aliuea a. des Ausschuß-Antrages,wo es heißt: „das Nasse'sche Haus
zu kaufen", zu sagen: „ein geeignetesGrundstück in Bonn zu einem entsprechenden Preise für
höchstens190 000 Mark anzukaufen".

Ich wollte mir erlauben, dem Herrn Courth zu bemerken, daß mein Antrag gar nicht
bezweckt, das Nafse'sche Hans überhaupt nicht anzukaufen,sondern er bezwecktnur, dem Comitö
Gelegenheitzu geben, das Mißtrauen beseitigen zu können, das hier in der Versammlung geäußert
worden ist, als wenn nicht genug geschehen wäre, um ein geeignetesHaus zu erwerben.

Es soll nämlich hiernach die Sache noch einmal durch die Hand des Verwaltungsraths
oder des Ausschusses für die Museen, — ich weiß nicht, wer das besorgt, — gehen, diesem soll durch
meinen Antrag noch einmal anempfohlenweiden, sich nach einer geeigneten Stelle zu erkundigen.
Findet er kein geeigneteresGrundstück, um darauf ein Museum zu errichten, so kauft er einfach
das Nasse'sche Haus.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteIentges hat das Wort.
AbgeordneterIentges: Dem Herrn Kollegen Courth möchte ich auch entgegenstellen,

was zum Theil der Herr Vorredner bemerkt hat: dem Provinzial-Verwaltungsrath ist es keines¬
wegs entzogen, das Nasse'sche Haus zu kaufen, ihm wird aber entgegengesetzt, daß bisher keine
öffentliche Ausschreibungstattgefunden hat. Ich muß gestehen, bei einer Verwaltung, wie die
unsere, ist es der angemessenste Weg, daß vorher eine öffentliche Ausschreibungstattfindet, wie es
bei allen öffentlichen Bauten der Fall ist. Deshalb möchte ich mich dem Antrage des Herrn
Wolters anschließen,man möge eine öffentlicheAusschreibungveranlassen. Stellt sich dabei
heraus, daß kein besseresGrundstück zu finden ist, so ist der Provinzial-Verwaltungsrath in der
^age, das Nasse'sche Gebot zu acceptiren. Wenn Mißtrauen an Ort und Stelle besteht, wie ich
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da« von verschiedenen Herren Kollegen gehört habe, dann glaube ich doch, daß, um dieses zu
beseitigen, fein anderer Weg als der des öffentlichen Ausschreibensbeschritten werden kann.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es liegt mir ein von Herrn von Cyneru
gestellter Antrag auf Schluß vor. Erfolgt Widerspruch gegen diesen Antrag? Es hatten sich
noch zum Wort gemeldet Herr Graf von Hoensbroech und Herr Freiherr Felix von Lo8. —
Herr von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Ich möchte den beiden Herren das Wort doch nicht
durch meinen Schlußantrag entziehen. Ich hatte gedacht, die Rednerliste wäre noch viel größer.
(Rufe: Schluß!)

Landtags-Marschall: Ich schließe die Diskussion und bitte den Herrn Antragsteller
Wolters, mir seinen Antrag formulirt vorzulegen.

AbgeordneterWolters: Der Antrag lautet: „Unter der Voraussetzung, daß sich durch
eine öffentliche Ausschreibungein anderes, besseres und billigeres Terrain nicht findet". Es werden
nach dem Antrage 190 000 Mark ausgegeben. Ich will nun den Fall annehmen, daß z. B. die
Stadt Bonn uns ein Terrain scheukt. Dann könnten wir für 190 000 Mark ein Haus baueu,
was wahrscheinlich noch besser wäre, als das Nasse'sche.

Landtags-Marschall: Der Antrag des Herrn von Eerde ist der weitergehende.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Er ist nicht so weitgehend,ich habe gesagt: ein geeig¬

netes Haus oder Grundstückin Bonn zum Preise von höchstens 190 000 Mark anzukaufenund
für die Zwecke des Provinzial-Museums zu verwenden.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat zur Fragestelluugdas Wort.
Vicc-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher: Meine Herren! Das würbe doch

wohl nicht ganz stimmen. Herr von Eerde hat immer wieder das gedruckte Referat vor sich.
Der Antrag des Ausschusses geht dahin, 190 000 Mark zum Ankauf des Nasse'schenGrundstückes
zu bewillige«und außerdem 60 000 Mark zum Ausbau, das macht in Snmma also 250 000
Mark, welche verlangt werden. Wenn nuu Herr von Eerde dasselbe will, aber nur noch ein
vorheriges Konknrrenzausschreiben,so mnß die Summe, welche zur Verfügung gestellt wird, nicht
auf 190 000, sondern auf 250 000 Mark gestellt werden.

AbgeordneterFreiherr von Eerde: Dann ergänze ich das auf 250 000 Mark. Also
Haus und Grundstückzu 250 000 Mark.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich habe soeben die beiden Anträge verglichen
und glaube, baß der Antrag des Ausschussesder weitgehendste ist, dann kommt der Antrag des
Herrn von Eerde und schließlich der Antrag des Herrn Wolters. Sind Sie damit einverstanden?
Herr von Grand-Ry hat zur Fragestellung das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Rh: Ich glaube doch, daß der Antrag, welcheram weitesten
von dem Ausschuß-Anträge abgeht, zunächst zur Abstimmung zu gelange« hat. Der Ausschuß-Antrag
ist die Grundlage unserer Verhandlungen, und derjenige Antrag, welcheram weitestenvon diesem
Antrage abweicht,scheint wir die Priorität bei der Abstimmungzu haben.

Landtags-Marscball: Der Herr Referent hat das Wort zur Fragestellung.
Referent AbgeordneterLautz: Meine Herren! Der weitgehendsteAntrag ist derjenige,

welchen der Provinzial-Verwaltungsrath gestellt hat, dieser Antrag hat also zuerst zur Abstimmungzu
kommen. Der zwcitwcitgehendstcAntrag ist der des Ausschusses, er ist deshalb nach meiner
Meinung derjenige,der in zweiter Stelle zur Abstimmungzn komme» hat, und dann kommt die
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Reihenfolge, wie sie der Herr Vorsitzende angegebenhat, erst der Antrag des Herrn von Eerde
und dann der Antrag des Herrn Wolters.

Landtags-Marschall: Herr AbgeordneterKaesen hat da« Wort.
AbgeordneterKaesen: Ich mochte nur dem Wunsche mehrerer Kollegen nachkommenund

beantragen, daß eine namentlicheAbstimmungüber den Hauptantrag stattfindet, über den Antrag
des Ausschusses oder den noch weiter gehenden.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat zur Fragestellung
das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Die beiden Anträge, sowohl der des Herrn
Wolters, wie der des Herrn von Eerde, sind keine selbstständigen Anträge, sondern sie schließen
sich an die Anträge des Ausschussesan, es sind Amendements. Ueber diese Ameudements mnß
zuerst abgestimmt werden und später über den Antrag des Ausschussesmit den angenommeneu
Ameudementsoder ohne die Amendements. So muß die Fragestellungsein. Ich glaube, daß das
Amendementdes Herrn Wolters zuerst zur Abstimmungkommen muß, weil es sich am engsteu
an den Ausschuß-Antrag anschließt,und dann das Amendementdes Herrn von Eerde. Wird
das AmendementWolters angenommen, so fällt das Amendementvon Eerde. Im Fall der
Annahme des AmendementsWolters kommt der Ausschuß-Antrag mit diesem Amendementzur
Abstimmung,ohne dieses Amendementist der Ausschuß-Antrag überhaupt nicht mehr anzuuehmeu.
Das würde wohl der geschäftliche Gang sein müssen.

Landtags-Marschall: Es ist ein Antrag auf namentlicheAbstimmunggestellt worden.
Meine Herren! Nach unserer Geschäftsordnunghat der Landtags-Marschall solche zn bestimmen,
oder ein Drittel der Versammlung, muß sich dafür aussprechen. Ich halte eine namentliche
Abstimmungnicht für nöthig, bitte aber die Herren, welche für namentlicheAbstimmungsind, sich
zu erheben. (Geschieht.)

Das ist nicht ein Drittel der Versammlung, der Autrag auf namentliche Abstimmung
fällt also. Nun würde ich zunächst den Antrag des Ausschussesz>uro, wie er vorliegt, zur Abstim¬
mung bringen. (Widerspruch.) Herr Wolters hat zur Geschäftsordnungdas Wort.

AbgeordneterWolters: Ich glaube, daß Herr von Eynern vollständigim Rechte ist,
wenn er gesagt hat, daß die Amendements zuerst zur Abstimmung kommen müssen. Ich habe
leinen Antrag gestellt,sondern nur ein Amendementund glaube, daß nach allem parlamentarischen
Brauch zuerst die Ameudementszur Abstimmungkommen müssen.

Landtags-Marfchall: Dann werde ich es so machen. Meine Herren, ich bringe also,
wie es Herr von Eynern soeben vorgeschlagenund wie es auch Herr Wolters gewünscht hat,
zunächst das Amendement des Herrn Wolters zur Abstimmung:

„Unter der Voraussetzung, daß sich durch eine öffentliche Ausschreibungein anderes,
besseresund billigeres Terrin nicht findet".

Ich bitte Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Daß ist die
Majorität, das Amendement des Herrn Wolters ist also angenommen. Das Amendement
von Eerde ist damit erledigt.

Meine Herren! Jetzt bringe ich den Ausschuß-Antragzusammen mit dem Amendement
des Herrn Wolters zur Abstimmung. Zunächst den Antrag unter a:

„unter der Voraussetzung, daß sich durch eine öffentliche Ausschreibungein anderes,
besseresund billigeres Terrain nicht findet, das Nasse'scheHaus und Grundstück zu Bonn
für den Preis von 190 000 Mart anzukaufen und diesen Betrag vorschußweise aus
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dem Ständefonds zu entnehmen, sowie aus dem für Bonn angesammeltenMuseums-
Baufonds 60 000 Mark znm Ausbau des obengenannten Hauses verwenden zu zu dürfen".

Ich bringe diesen Antrag zur Abstimmung, und bitte Diejenigen, welche dagegen sind,
sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Meine Herren! Der nächste Antrag lautet:
„d. unter der Bedingung'einer angemessenen Betheiligung des Staates an den Baukosten,

mit dem Neubau des Museums in Trier vorzugehen, die erforderlichenKosten, in der
ungefähren Grenze einer Gesammt-Vausummevon 330 000 Mark, soweit zu deren
Deckung der Fonds für den Neubau von Provinzial-Museen, sowie der Staats-Zuschuß
zur Zeit nicht ausreicht, vorschußweise aus dem Ständefonds zu entnehmen".

Ich stelle diesen Antrag zunächst zur Diskussion. Herr Kaesen hat das Wort.
AbgeordneterKaesen: Bevor ich zu dem Antrage d. meine Zustimmung geben kann,

möchte ich Aufklärungdarüber haben, was uuier „vorgehen" verstanden ist. Sollen dem Landtage
die Pläne vorgelegt werden, oder soll der Provinzial-Verwaltungsrath felbstständig mit dem Bau
an's Wert gehen, soll er sofort damit anfangen?

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Lautz: Geradeso, wie Herr Kaesen es zuletzt gesagt hat, ist es

vom Ausschussegemeint. Der 26. Provinzial - Landtag hatte beschlossen, daß, wenn die Be¬
dingung erfüllt sei, daß die Königliche Staatsregierung einen gleichen Betrag gebe, mit dem Bau
nach vorheriger Genehmigung des Landtages vorgegangen werden sollte, und der Unterschied, in
dem, was heute der Provinzial-Verwaltungsrath und der AusschußIhnen vorschlägt, ist der, daß
unter der Voraussetzung,daß die Königliche Staatsregierung eine angemessene Beihülfe gibt, der
Provinzial-Verwaltuugsrath ermächtigtsei» soll, mit dem Bau des Museums vorzugehen,daß aber
innerhalb der Grenze der Bausumme von 330 000 Mark geblieben werden müsse.

AbgeordneterKaesen: Es ist also beabsichtigt den Bau auszuführeu. Das ist das, was
ich fragen wollte.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordueteIentges hat das Wort..
Abgeordneter Ientges: Es sind 2 Ausdrücke von sehr großem Unterschiedgebraucht

worden. In dem Beschluß des 26. Provinzial-Landtages heißt es: die gleiche Summe, und
heute: eine angemessene Summe. Ich möchte mir eine Erklärung darüber erbitten, was unter
„augemessen" gedacht wird, ob die frühere Voraussetzung aufrecht erhalten oder eine Marimal-
Quote gedacht wird, und dann bis zu welcherGreuze? Angemessen ist ein sehr relativer Begriff.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterLautz: Diese Frage ist in dem Ausschußsehr eingehendzur Ver¬

handlung gekommen. Man war sich dieses Unterschiedes,der in den beiden Worten liegt, wohl
bewußt, man sagte sich aber, die Staatsregierung gibt möglicherweise einen ziemlich hohen Betrag,
der aber dennoch nicht ganz gleich ist mit der Hälfte der Summe, die erforderlichist, und dennoch
soll der Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigt sein, mit dem Bau vorzugehen. Es ist natürlich,
daß das „angemessen" in gewissen Grenzen bleiben muß uud es taun dem Provinzial-Vcrwaltungsrath
gewiß nicht einfallen, diesen Worten eine solche Dehnbarkeit zu geben, daß, wenn ein Minimal-
Beitrag von Seiteu des Staates geleistet würde, diese Bedingung als erfüllt erachtet werde» würde.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ueber diese Museen sind im Februar des

vorigen Jahres im AbgeordnetenhausVerhandlungen gepflogen worden; ich weiß nicht, ob es der
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AbgeordneteKnebel oder ob ich es war, einer von uns hat die Staatsregierung darüber inter-
Pellirt, und der Herr Regierungs-KommissarOeheimrath Schöne hat damals allerdings in Aussicht
gestellt, daß eine bedeutende Staats ° Unterstütznng für den Bau dieser Museen gegeben werden
würde, aber sich auf die Hälfte zu verpflichten, dazu, glaube ich, hat er sich nicht verstanden.
Das wäre auch nicht möglich gewesen,da sich diese Zuschüsse nach den momentanenfinanziellen
Verhältnissen und nach den Anforderungen, die au den Staat jährlich gestellt werden, richten
müßten. Ich bin deshalb damit einverstanden, daß die Worte „die Hälfte" gestrichen und die
Worte „ein angemessener Beitrag" dafür eingesetzt wird. Ein solcher Beitrag wird uns nach den
Erläuterungen des Herrn Regierungs-Kommissarsjedenfalls in Aussichtstehen.

Landtags-Mar schall: Der Herr AbgeordnetePelz er hat das Wort.
AbgeordneterPelzer: Ich schließe mich der Ansicht des Herrn Kollegen von Eyuern an,

und möchte Herrn Ientges erwidern, daß der 26. Provinzial-Landtag gesagt hat: „unter der Voraus¬
setzung, daß Seitens der KöniglichenStaatsregierung für denselbenZweck eine gleiche Summe
bewilligt wird". Jetzt ist der I. uud IV. Ausschuß gerade unter der Erwägung, die Herr
von Eynern eben mittheilte, dazu übergegangen, zu sagen: „unter der Bedingung einer ange¬
messenen Betheiligung". Der 26. Provinzial-Landtag hat, so viel ich mir dessen bewußt bin und
mich erinnern kann, die Worte: „in der Voraussetzung"gewählt, weil er wohl fühlte, daß eine
strikte Bedingung daraus nicht gemacht werden könnte, daß die Staatsregierung dieselbe Summe,
wie der Provinzial-Verband geben würde. * Man hat damals mehr oder weniger dieser Hoffnung
Ausdruck gebeu wollen, während wir heute, allerdings als Korrelat des abschwächenden Wortes:
„eine angemesseneBetheiligung", gesagt haben: „unter der Bedingung einer angemessenenBetheiligung".

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort zu dieser Angelegenheit?—
Es ist nicht der Fall, ich schließe die Diskussion, und bringe den Autrag des Ausschusses aä K.
zur Abstimmung. WünschenSie, daß er noch einmal verlesen wird? — Es ist nicht der Fall,
so bringe ich den Antrag zur Abstimmung,und bitte Diejenigen, die dagegensind, sich zu erheben.
(Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmigangenommenworden, o. der dritte Antrag
geht dahin, dementsprechend eventuell eine Modifikationdes Beschlusses des 26. Provinzial-Lcmdtages
bezüglich der Betheiligung des Staates an den Baukosteneintreten zu lassen. Meine Herren! Ich
glaube, dies ist wohl selbstverständlich. Ich erkläre auch diesen Antrag, wenn kein Widerspruch
erfolgt, — ich konstatire,daß er nicht erfolgt, — für genehmigt.Hiermit ist diese Angelegenheit erledigt.

Es folgt Referat des I. und IV. Ausschusses,betreffenddie Bewilliguug einer Unter¬
stützung au die Hagelbeschädigten im Kreise Euskirchen. Referent ist der Herr Abgeordnete Marcus.

(Der Vice-Landtags-Marschallübernimmt den Vorsitz.)
Referent Abgeordneter Marcus: Meine Herren! Es ist Ihnen Wohl Allen bekannt,

Welche fürchterlichenVerheerungen am 16. Inli 1881 in den Gemeinden des Kreises Euskirchen
durch Hagelschlagangerichtet worden sind. Das Nähere darüber ist in dem Referat des Provinziab
Verwaltungsraths auf Grund eines Berichtes des Landraths des Kreises Euskirchen mitgetheilt
worden. Ich hebe hier nur hervor, daß der Schaden für die betreffendenGemeinden sich auf
etwa 2 l/2 Millionen Mark beziffert. In Folge dessen beantragt der Landrath eine Unterstützung
aus provinzialstiindischen Mitteln. Meine Herren! Es liegt die Frage sehr nahe: warum haben
die Leute nicht versichert, warum sind, wie der Landrath in seinemBericht uns mitgetheilt hat,
nur ungefähr 8°/u versichert gewesen? Die Antwort, die darauf gegeben ist und auch im Referat
steht, sagt: es ist eine Gegend, in der Hagelschläge in den letzten Jahren sehr vielfach gewesen sind.
In den letzten 4 Jahren sind dort dreimal heftige Hagelschläge gewesen, und in Folge dessen haben
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die Hagelversicherungs-Gefellschaftenihre Prämien so außerordentlich in die Höhe geschraubt, daß
die kleinerenGrundbesitzerund die Pächter nicht mehr in der Lage waren, diese Versicherungs-
Prämien zu bezahlen. Meine Herren! Wie nun die Sache auch sei, das Unglück ist da, es ist
fürchterlich und Hülfe ist dringend nothwendig. Ich bemerke ferner noch, daß in den Schäden,
deren Hauptsummeich mitgetheilthabe, ungefähr '/^ Million — 250 000 Mark Schaden an Gebäu-
lichkeiten,Scheunen und Ställen angegebenist, Schäden, für die keine Versicherungbesteht. An
der Hand aller dieser Mittheilungen ist der vereinigte I. und IV. Ausschuß in die Berathung
über das Gesuch des Landraths des Kreises Euskircheneingetreten und hat einstimmigbeschlossen,
dem Referate gemäß dem Antrage des Provinzial-Vcrwaltungsraths beizutreten, und bittet Sie,
feinem Beschlusse auch zuzustimmen. Ich beehre mich, Ihnen nun das Referat des I. und IV. Aus¬
schusses, betreffend die Bewilligung einer Unterstützung aus provinzialständischeuFonds an die
durch den Hagelschlag vom 16. Juli 1881 betroffenenBewohner des Kreifes Euskirchen vorzu¬
tragen. Es heißt: In einem Referat vom 11. November 1881 stV. Nr. 32 der Drucksacheu)
hat der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag gestellt:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen,den durch den Hagelschlag am 16. Juli
d. I. betroffenenGemeinden Weilerswist, Vcrnich, Fricsheim, Metternich, Lechenich,
Bliesheim, Erp, Pingsheim und Dorweiler eine Unterstützungvon 50 000 Mark aus
dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskassezu bewilligen".

Der vereinigte I. und IV. Ausschuß, welchem' dieser Antrag zur Berathung überwiesen
worden ist, hat in seiner Sitzung vom 14. November er. einstimmigbeschlossen, den erwähnten
Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths dem hohen Landtage zur Annahme zu empfehlen,

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Sole m acher: Ich stelle den Antrag des Pro¬
vinzial-Verwaltungsraths, der mit dem des Ausschussesidentisch ist, zur Diskussion. Der Herr
Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnnetervon Eynern: Meine Herren! Der Herr Referent hat allerdings recht,
wenn er sagt, daß die Frage sehr nahe gelegen habe, warum haben die Leute nicht versichert?
Diese Frage habe ich mir auch gestellt, und diese Frage haben sich wahrscheinlich sehr viele Mit¬
glieder ves hohen Landtags gestellt, als sie den Antrag des Verwaltungsraths und des Ausschusses
zu Gesichtbekamen. Die Beantwortung dieser Frage ist in dem Referat enthalten: „Der Land¬
rath des Kreifes Euskirchensagt, daß die Pächter und kleinen Grundbesitzerdes Kreises die mit
Rücksicht auf die in jener Gegend so häufig wiederkehrendenHagelwetterSeitens der Versicherungs-
Gescllschafteu so außerordentlich hoch normirten Versicherungs-Prämien nicht im Stande gewesen
seien aufzubringen". Der Herr Landrath bescheinigtalso hier, daß die Versicherungs-Prämien so
außerordentlichhoch und anormal gewesen seien, baß die Grundbesitzersie nicht hätten aufbringen
können. Ich habe nach dieser Mittheilung, weil mich die Hagelversicherungs-Gcscllschaftenrecht
interessiren,Erkundigungeneingezogen. Ich habe in Beantwortung dieser Erkundigungenerfahren,
daß der Provinzial-Verwaltungsrath ebenfalls Veranlassung genommen hat, Erkundigungen über
diese Angaben des Herrn Landraths einzuziehen. Es ist dem Provinzial-Verwaltungsrath von der
Kölner Hagelversichcrungs-Gesellschaftein Gutachten übergeben worden, welches in der Zeitung
für Versicherungswesenvom 17. Oktober 1881 abgedruckt ist. Darin wird von Seiten der
Kölner Hagelversichcrungs-Gesellschaft der provinzialständischen Verwaltung das Folgende mitgetheilt.
Ich muß das verlesen, es ist das in diesem Fall nicht ohne Bedeutung. „Wenn in der zum
Zwecke der Erwirkung einer Unterstützungbei der provinzialständischen Verwaltung Seitens der
hagelbeschädigtenGemeinden des Kreises Euskirchen eingereichtenEingabe die Behauptung auf-
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gestellt worden ist, die Pächter und Grundbesitzerdieser Gemeindenseien nicht im Stande gewesen,
die mit Rücksicht auf den in jener Gegend so häufig wiederkehrenden Hagelschäden Seitens der
Versicherungs-Gescllschafteuaußerordentlich hoch normirten Versicheruugs-Prämienaufzubringen,so
haben wir dagegen zu bemerken, daß einer solchen Behauptung ein Irrthum zu Grunde liegt, der
uns um so unerklärlichererscheinen muß, als die Mittel und Wege nahe lagen, eine entgegengesetzte
Ueberzeugung zn gewinnen. Die Seitens unserer Gesellschaftfür die bezcichuetenGemeindefeldmarken
pro 1881 für alle Halm-und Hülfenfrüchte festgesetzten Prämiensätze waren die folgenden:a. für die
Feldmarken Metternichund Erp 1°/« K. für die Feldmarken Gr. und Kl. Bernich,Lechcnich, Friesheim,
Dorweiler und Miesheim l^« °/„, o. für die Feldmark Piugsheim 1"/i« "/«, ä. für die
Feldmark Weilerswist 2°/°. Zu diesen Prämieusätzen(und in den sonstigen Feldmarkendes Kreises
M 1°/«) stand den Pächtern und Besitzern die Versicherungbei diesseitigerGesellschaft vor dem 16.
Juli cr. offen, und es ist von der Versicherungnach unserer Ansicht auch verhältnißmäßigGebrauch
gemacht worden, insofern man Vergleiche mit andern Distrikten anstellen will. Es kommtdabei
in Betracht, daß dem Versichertenfür die Zahlung der Prämie allgemein ein ausreichenderAus¬
stand bewilligt worden ist". Durch die obigen Mittheilungen wird die in verschiedenen Blättern
erschienene irrthümliche Angabe, als habe die kölnische GesellschafteinzelneGemeinden von der
Versicherungganz ausgeschlossen, thatsächlich widerlegt. Selbstverständlichvariireu die Prämiensätze
nach der erfahrungsmäßig sich herausstellendenGefährlichkeitder Gegenden, und die Gerechtigkeit
erfordert eine Veranlagung des Gesammtprämien-Bedarfsin der Art, daß für die weniger gefähr¬
lichen Gegenden entsprechendniedrige, für die gefährlicherendagegen angemessen höhere Prämien
augesetzt werden müssen. Weiter sagt der Bericht, — ich kann Ihnen nicht alles vorlesen, er ist
sehr lang: „Wenn nach dem Vorgetragenendie Behauptung in der Eingabe der hagelbeschädigten
Gemeindenan den Herrn Landes-Direktor,daß die Hagelversicherungs-Gesellschaften die Versicherung
zu sehr erschwertgehabt hatten, schon als hinlänglichwiderlegt gelten muß, so tritt das Hinfällige
dieser Behauptung noch eklatanter hervor, wenn man berücksichtigt, daß noch Hagelversichcrungs-
Gesellschaftenauf Gegenseitigkeitbestehen, von denen z. B. die Norddeutsche Hagelversicherungs-
Gesellschaftzu Berlin sich lebhaft um Versicherung« - Abschlüsse im Kreise Euskirchen beworben
hat". Von Seiten des Direktors einer andern sehr großen Hagelversicherung« - Gesellschaft unserer
Provinz, die im Kreise Euskirchenebenfalls bedeutende Geschäfte gemachthat, wird mir privatim
geschrieben: „Ich bestätige Ihnen zugleich, daß die im Kreise Euskirchen zur Anwendunggekommenen
Prämien zu den geringeren zu rechnen sind, und daß es den Eingesessenen an Gelegenheit zur
Versicherungnamentlich niemals gefehlt hat, daß vielmehr die Hagelversichcrungs-Anstaltendurch
Publikationen und durch ihre Agenten bemüht gewesen sind, der Hagelversicherungmehr Eingang
zu verschaffen". Meine Herren! Diese Mittheilungen stehen nicht im Einklang mit den Angaben,
die in dieser Beziehung der Herr Landrath des Kreises macht. Ich möchte hierbei uoch im
Allgemeinen eine Bemerkung machen. Im Jahre 1866 erließ der Landrath des Hirschberg'er
Kreises in Schlesien, ein Herr von Gräveuitz, eine Bekanntmachung, worin er sagte, baß
°r Sammlungen für durch Feucrsbrunst geschädigte Bewohner seines Kreises nicht mehr
genehmigenund Unterstützungenfür solche nicht mehr beantragen würde, da eö Pflicht jedes ver¬
ständigen Menschensei, sein Hab uno Gut zu versichern. In Folge dessen ist nach wenigen Iahreu
W diesem Kreise an Gebäulichkeitenalles versichertgewesen,und ich möchte die Herren Landräthe
ber Rheinprouinz, — die Mittheilungen aus dieser Versammlung dringen durch die spätere Ver¬
breitung der stenographischen Berichte ja in die Öffentlichkeit — bitten, doch in Bezug auf die
Hagelversicherungin ähnlicher Weise vorzugehen, wie es dieser Herr Landrath von Hirschbergin
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Bezug auf die Feuerversicherunggethan hat. Ich weiß, daß in einem Kreise, in dem Kreise Heins¬
berg, der Herr Landrath schon vor der betreffendenJahreszeit, in welche die Hagelschädenfallen,
derartige Publikationen erlassen hat; es ist gewiß wünschenswerth,daß dies allgemein geschieht.
Wenn eine allgemeineVersicherung gegen Hagel stattfindet, dann wird auch der Prämiensatz bei
Weitem weiter heruntergedrücktwerden können, als er heute beträgt. Diese wirtschaftliche Sorg¬
losigkeit der Bevölkerungmuß, wenn sie nicht freiwillig aufhört, durch einen derartigen Zwang zu
Ende geführt werden. Ich will indessen hier nicht den Antrag stellen, die 50 000 Mark abzulehnen,
ich will die Leute wegen ihrer wirthschaftlichen Sorglosigkeitnicht in einer zu harten Weise strafen,
ich hoffe, daß in einem Zeitraume von einigen Jahren die wirthschaftliche Einsicht mehr eindringt.
Ich will deshalb für die 50 000 Mark stimmen, weil unser Hülfsfonds einmal dazu da ist, und
weil vielleicht der Schaden ein ganz ungewöhnlichgroßer gewesen ist, obgleich ich immerhin etwas
bescheiden vor der Zahl von 250 000 Mark stehe, ein Schaden, welcher durch den Hagelschlag
allein an Gebäuden verursachtsein soll. Das müssenganz außerordentlichschlecht gebaute Häuser
gewesen sein, welche 250 000 Mark Schaden in einem Hagelschlageerleiden, oder es muß eine
ganz ungewöhnlicheAuzahl gewesen sein. Ich will mit diesen Bemerkungenabbrechen. Meine
Herren! Ich habe sie nur mit Wirkung für die Zukunft machen wollen, ohne daß ich die Gegen-
wart deshalb unberücksichtigt lassen will.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Meine Herren! Ich stehe ganz auf demselben Standpunkte

wie Herr von Eynern. Ich glaube es nicht wagen zu dürfen, will ich besser sagen, gegen diese
Bewilligung zu stimmen, obgleich ich offen und ehrlich gesteheu muß: ich widerstrebeans zwei
Gründen in meinem Herzen sehr dagegen. Erstens es ist theilweise schon durch Herrn von Eynern
angeführt, was ich sagen wollte — ein KöniglicherLaudrath schreibt an den Provinzial-Landtag
oder an den Laudes-Direktoi: die Leute haben faktisch nicht versichern können, weil die Prämien
zu hoch waren. Ich kann Ihnen beispielsweisebeweisen, daß das große, sehr nützliche Institut auf Gegen¬
seitigkeit, die NorddeutscheHagel-Versicherungsgesellschaft, in Euskirchen in diesem Jahre zu 70 Pfennigen
Vorprämien versicherthat, das ist also noch nicht 1 Prozent. Nun kommt hinzu, daß in dieser
Gegenseitigkeits-Gescllschaft der Antrag gestellt werden kann, was in den Aktien-Gesellschaften aber
meistens usancemäßigist, daß die Prämie bezahlt wird, wenn die Ernte gewesen ist. Ich muß
also gestehen,eine größere Nachlässigkeit und ein größeres Sichgehcnlassender Leute, welche unter
den jetzigen vorzüglichenVersicherungs-Bedingungenund bei der Coulanz, die durch die große
Konkurrenz, welche die Gegenseitigkeits-Gesellschaften den Aktien-Gesellschaften machen, immer mehr
hervortritt, nicht versichern,ist mir noch nicht vorgekommen;wenn heute die Leute nicht versichern,
sollte man eigentlichkein Mitleib haben. Ein noch viel weitergehender Grund, der mich veranlaßt,
in meinem Herzen gegen die Bewilligung zu sein, ist der, daß ich mir sage: wir animiren durch
solche Bewilligungendie Leute geradezu dazu, uicht zu versichern. Ich habe die Aeußerung gehört —
ich will es geradezusagen, nicht weit von hier, es ist zwischen Düsseldorf und Benrath gewesen:
kleine Schäden thun uns nichts, und kommt mal ein großer, dann wird man schon sorgen. Das
ist ein gefährlichesPrinzip, meine Herren, ich wollte das hier hervorhebenin der Hoffnung, daß
von den Worten, die ich hier gesprochen habe, ebenso wie von denen des Herrn von Eynern,
etwas in die Öffentlichkeit und namentlich auch zu den Ohren der Behörden lomme, welche sich
in Zukunft Mühe geben möchten, daß allgemein versichert wird, und welche dem Beispiel des
Landraths des Kreises Hirschbergfolgen und bekannt machen mögen: ich mache keinen Finger mehr
naß, wenn ihr nicht versichert.
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Vice-L andta gs-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Graf von Ho ensbr oech hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich glaube, die Rednerliste der

Herren, die zum Fenster hinaus gesprochenhaben, d. h. für die Landräthe, wird erschöpft sein.
Ich möchte daher einige Worte für die Abstimmungin unserem Hause sagen, und in Bezug darauf,
meine Herren, glaube ich, können wir nicht auf die Motive sehen. Wenn auch zugegebenwerden
kann und zugegeben werden muß, daß in vielen Fällen eine verschuldeteNachlässigkeit obwaltet,
so werden doch auch gewiß sehr viele Fälle existiren,in denen diese verschuldete Nachlässigkeit nicht
vorliegt, und, meine Herren, wegen vieler Fälle Andere mit leiden zu lassen und mit zu bestrafen,
geht nach meiner Auffassung nicht. Ich möchte Sie daher dringend ersuchen, durch die beiden
vorhergegangenenReden Ihre Abstimmungnicht beeinflussen zu lassen.

Vice-Landtags. Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
AbgeordneterWolters: Ich habe von vornherein ausdrücklich gesagt: ich stehe auf dem

Standpunkte des Herrn von Ehnern, und werde dafür stimmen, ich Plaidire nicht dafür, daß
Sie gegen die Bewilligung stimmen sollen. Lassen wir die Summe bewilligen, aber lassen wir
auch von Seiten des Landtages die Behörden bitten, daß Schritte geschehen, die Leute mehr zum
Versichernzu animiren.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es hat sich Niemand weiter zum Wort
gemeldet, Ich schließe die Diskussionund bringe den Antrag zur Abstimmung. Soll derselbe noch
einmal verlesen werden? (Rufe: Nein!) Dann ersuche ich diejenigen Herren, welche gegen den
Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmigangenommen.

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffenddie Dechar-

giruug der Landarmen-Rechnungenpro 1878 und 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete Aretz.
Referent Abgeordneter Aretz: Meine Herren! Der II. Ausschuß hat die Landarmen-

Rechnungender Jahre 1878 und 1879 einer Prüfung unterzogenund Nichts zu erinnern gefunden.
Er beantragt daher die Dechargirung der Rechnungen. Das hierauf bezügliche Referat lautet
folgendermaßen:

Referat, betreffendDechargirung der Landarmen-Rechnungenpro 1878 und 1879.
Nach genommenerDurchsicht der Landarmen-Rechnnngender bezeichnete» Jahrgänge fand

der II. Ausschuß Nichts zu bemerken,dieselben vielmehr als richtig und beantragt demnachbeim
hohen Provinzial-Landtage,die Dechargirung beschließen zu wollen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es wird Dechargirung beantragt. Im Fall
kein Widersprucherfolgt — und ich konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, — so erkläre ich die
Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses,betreffend die Dechargirung der Rechnungen
der Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg pro 1877, 1878 und 1879. Referent ist der Herr
Abgeordnete Weidt.

Referent AbgeordneterWeidt: Referat des III. Ausschusses,betreffenddie Dechargirung
der Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg für das Jahr 1877, 1878 und 1879.

Der III. Ausschuß hat die Rechnungen der Irrenanstalt zu Grafenberg für das
Jahr 18??, 1878 und 1879 einer eingehenden Revision unterzogen, dabei Nichts zu erinnern
gefundenund empfiehltdem hohen Landtage, die Decharge ertheilen zu wollen.

Landtags-Marschall: Es liegt der Antrag auf Dechargirungvor. Wenn kein Widerspruch
erfolgt, — und ich konstatire,daß kein Widerspruch erfolgt, — so erkläre ich die Decharge für ertheilt.
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Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Dechargirung der Rechnungen
der Irrenanstalt zn Merzig pro 1878 und 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete Weidt.

Referent Abgeordneter Weidt: Referat des III. Ausschusses, betreffend die Dechargirnng
der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Merzig für das Jahr 1878 und 1879.

Der III. Ausschuß hat die Rechnungen der Irrenanstalt zu Merzig für das Jahr
1878 und 1879 einer eingehenden Revision unterzogen, dabei Nichts zu erinnern gefunden und
empfiehlt dem hohen Landtage, die Decharge ertheilen zu wolleu.

Landtags -Marschall! Es ist der Antrag auf Dechargirnng gestellt. Wenn kein
Widerspruch erfolgt, — und ich tonstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, — so erkläre ich die
Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Dechargirnng der Rechnungen der
Provinzial-Irrenanstalt zu Düren pro 1878 und 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete Weidt.

Referent Abgeordneter Weidt: Der III. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewor¬
denen Auftrages die Rechnungen der Provinzial-Blindenanstalt zn Düren pro 1878 und 1879
einer eingehenden Revision unterzogen. Da sich hierbei keine Anstünde ergeben haben, erlaubt sich
der III. Ausschuß, dem hohen Provinzial-Landtage obige beide Rechnungen zur Dechargirung zu
empfehlen.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Decharirung gestellt worden. — Ich
tonstatire, daß kein Widerspruch erfolgt und erkläre die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend die Dechargirnng der Rechnungen
der Provinzial-Irrenanstalt zn Andernach pro 1878 und 1879. Referent ist der Herr Ab¬
geordnete Weidt.

Referent Abgeordneter Weidt: Der III. Ausschuß hat die Rechnungen der Irren-
anstatt zu Audernach für das Jahr 1878 und 1879 einer eingehenden Revision unterzogen, dabei
Nichts zu erinnern gefunden und empfiehlt dem hohen Landtage, die Decharge ertheilen
zu wollen.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Dechargirung gestellt wordeu. Ich ton¬
statire, daß kein Widerspruch erfolgt, und erkläre die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat, betreffend Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irren¬
anstalt zn Siegburg pro 1877 und 1878. Referent ist der Herr Abgeordnete Theisen,

Referent Abgeordneter Theisen: Ueber den Werth der in der Irrenanstalt Siegbnrg
verbliebenen Einrichtungsstücke ist schon Seitens des Landtages verfügt worden. Das Referat lautet:

Der III. Ausschuß hat iu Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die im Revisions-
Büreau revidirten und von Seiten des Prouinzial-Verwaltuugsraths superrevidirten Rechnungen der
Proviuzial - Irrenanstalt zu Siegburg pro 187? und 1878 einer nochmaligen genauen Prüfung
unterzogen. Da sich bei dieser Nachprüfung keinerlei Anstünde ergeben haben, so beehrt sich der
III. Ausschuß beim hohe» Provinzial - Landtage die Dechargirung dieser beiden Rechnungen zu
beantragen.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Decharge gestellt. — Ich tonstatire, daß
kein Widerspruch erfolgt, und erkläre die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend Dechargirung der Rechnungen für
die Provinzial-Taubstummcnfonds und Anstalten pro 1878 und 1879. Referent ist der Herr
Abgeordnete Theisen.
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Referent AbgeordneterTh eisen: Nachdem die vom ständischen Rechnung« - Revisor vor-
revidirten und Seitens des Provinzial - Verwaltungsrathes superrevidirten Rechnungen für die
Provinzial-Taubstummenfonds und Anstalten pro 1878 und 1879 einer nochmaligen eingehenden
Prüfung unterzogenworden sind und sich dabei keinerleiAnstände ergeben haben, beehrt sich der
III. Ausschuß, dem hohen Provinzial-Landtagedie Rechnungen zur Ertheilungder Decharge zu empfehlen.

LandtagS-Marschall: Es ist Antrag auf Decharge gestellt worden. Ich konstatire,
daß lein Widersprucherfolgt, und erkläre die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses,betreffend die Dechargirung der Spezial-
Baurechnungen über die Vergrößerung der Taubstummenanstaltenzu Brühl und Neuwied. Referent
ist der Herr AbgeordneteTheisen.

Referent Abgeordneter Theisen'. Nachdem die vom ständischen Rechnungs-Revisorrevidirten
und Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths superrevidirteu Spezial-Baurechnungenüber die Ver¬
größerung der Taubstummenanstaltenzu Vrühl und Neuwied einer nochmaligen eingehenden Prüfung
unterzogen worden sind und sich dabei keine Anstände ergeben haben, beehrt sich der III. Ausschuß,
dem hohen Provinzial-Landtagedie Rechnungenzur Ertheilung der Decharge zu empfehlen.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Decharge gestellt worden. — Ich
konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, und erkläre die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffendDechargirung der Rechnungen der
Provinzial - Blindenanstalt zu Düren pro 1878 und 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete
Wolters.

Referent AbgeordneterWolters: Der III. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewor¬
denen Auftrages die Rechnungen der Provinzial-Blindenaustalt zu Düren pro 1878 und 1879
einer eingehendenRevision unterzogen. Da sich hierbei keine Anstände ergebenhaben, erlaubt sich
der III. Ausschuß, dem hohen Proviuzial-Landtageobige beiden Rechnungen zur Dechargiruug
zu empfehlen.

Landtags-Marfchall: Es ist der Antrag auf Decharge gestellt. Wenn kein Wider¬
spruch erfolgt, — ich konstatire,daß er nicht erfolgt, — erkläre ich die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des III, Ausschusses, betreffenddie Revisions-Verhandlungenzu der
Unterhaltungs-Rechuungder Provinzial-Hcbammen-Lehranstaltzu Köln pro 1878 und pro 1879.
Referent ist der Herr Abgeordnete Bönniger.

- Referent AbgeordneterBönniger: Die Unterhaltungs-Rechnungenpro 1878 und 1879
der Provinzial-Hcbammen-Lehranstaltzu Köln, im Nechnungs-Revisionsbüreaureoidirt und in der
Kommission des Provinzial-Verwaltungsraths superrevidirt,wurden im III. Ausschusse noch einmal
geprüft, es wurde Nichts dagegen zu erinnern gefunden und stellt daher der III. Ausschuß
den Antrag:

„Der höbe Landtag wolle geneigtest Decharge ertheilen".
LandtagS-Marschall: Es ist der Antrag auf Decharge gestellt. — Ich loustatire, daß

kein Widersprucherfolgt, und erkläre die Decharge für ertheilt.
Es folgt da« Referat des V. Ausschusses, betreffend die spätere Uebernahme der zu

bauende« Straße von Merzig nach Walbwies unter die Provinzialständischen Straßen. Referent
ist der Herr Abgeordnete Röchlina..

Referent AbgeordneterRöchlina,: Das Referat befindet sich unter V. 105 der Druck¬
sachen und betrifft die spätere Uebernahmeder Prämienstraße von Merzig nach Waldwies. Nach¬
dem im Jahre 1878 die Brücke bei Merzig über die Saar von Merzig nach Waldwies vollendet
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war, trat die Frage heran, ob nicht nunmehr eine Straße von Hilbringen bis Silvingen und dem
ersten Ort im Lothringischen, Waldwies, wo sich fünf Haupt- und Bezirksstraßen vereinigen, gebaut
werben solle, um die Verbindung zwischen Lothringen und Waldwies herzustellen. Außerdem war
auch wünschenswerth, daß für den Kreis Merzig diese Verbindung nach Lothringen hergestellt würde,
umsomehr, als eine solche durch das Niedthal und auch von Saarburg aus nach Lothringen besteht.
Die Verhandlungen haben lange geschwebt, bis endlich Ende 1879 die Gemeinden Hilbringen und
Silvingen sich entschlossenhaben, diese Straße als Prämienstraße auszubauen unter der Bedingung,
daß vom Kreise Merzig und der Provinz ^/» der Bankosten bewilligt würden und daß für die
Straße das Erpropriations-Recht verliehen werden würde, sowie die spätere Uebernahme auf den
Provinzial-Verband zugesichertwerde. Der Provinzial-Verwaltungsrath ist der Frage näher getreten,
und hat das Bauprojekt von den zuständigen Äaubeamten prüfen lassen. Es mußte bei dem
Ausgang von Hilbringen wegen der langen Höhenzüge, das ganze Verhältniß einer Veränderung
unterzogen werden, sodann mußte man von dem allgemein angenommenen Gefalle von 50 Ccntimeter
auf 40 Centimeter herabgehen. Die betheiligten Gemeinden sind arm und wird die Steuerlast
durch den Ausbau der qu, Straße noch bedeutend vermehrt werden, es ist daher die spätere
Unterhaltung der Straße unverhältnißmäßig kostspielig für die Leute. Das Referat lautet wie folgt:

Nach eingehender Prüfung der Vorlagen, welche diesem Straßenprojekte beigcgeben sind,
hat der V. Ausschuß einstimmig sich für die spätere Uebernahme dieser Straße erklärt und auch die
von den Gemeinden Hilbringen-Silvingen und der Kreisvertretung des Kreises Merzig der fraglichen
Straße zu gebende Richtung, die sogenannte direkte Heidwaldslinie, gutgeheißen, so daß damit
die Petitionen der Gemeinden Oberesch, Schwerdorf, Silvingen, Mondorf, Diesdorf uud Fürweiler
gegenstandslos geworden sind.

Der, V. Ausschuß tritt daher den Vorschlägen des Provinzial-Verwaltungsrathes bei und
beantragt, der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen:

1. „Die zu erbauende Straße von Merzig bis zur Lothringischen Grenze nach ihrer
Fertigstellung unter die Proviuzialstraßen mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Straße
für die Verkehrsverhältuisfe unter der Bedingung aufzunehmen, daß die Straße nach
den im Regulative vom 17. Januar 1876 enthaltenen Bedingungen, ausgenommen
diejenige, betreffend die Steigungsverhältniffe bei längeren Höhenzügen, ausgebaut werde;

2. die in dem §. 3 des besagten Regulativs enthaltene Bedingung, wonach bei längeren
Höhenzügen auf je 300 Meter Länge ein Theil des Marimnms der Steigung bis
auf 40 Centimeter vermindert werden muffe, in Bezug auf vorliegende Straße in der
Weise abzuändern, daß streckenweisevon dieser Verminderung nach Maßgabe des Gut¬
achtens des zuständigen Landes-Bauraths abgewichen werden darf.

Lanbtags-Marschall: Ich stelle diese Anträge zur Diskussion. — Es meldet sich Nie¬
mand zum Wort, so schließe ich dieselbe nnd bringe die Anträge des Ausschusses über diese Straße
zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die gegen die Anträge sind sich, zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Die Anträge sind einstimmig angenommen.

Wir kommen zum folgenden Punkt der Tagesordnung. Referat des I. und IV. Aus¬
schusses, betreffend die Petition des Kirchcnvorstandes von Corneli-Münster um Gewährung einer
Beihülfe von 15 000 Mark aus Provinzialfonds zur Restauration der ehemaligen Benedictiner«
Ableilirche. Referent ist der Herr Abgeordnete Lcmtz.
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Referent Abgeordneter Lautz: Meine Herren! Ich werde mich darauf beschränken,
Ihnen das Referat des Ausschuffes zu verlesen (Bravo!), welches folgendermaßen lautet:

Bereits im Jahre 1875 hatte sich der Kirchen-Vorstand von Corneli-Münster an den
damals versammelten 24. Provinzial-Landtag mit der Bitte um Bewilligung eines Zuschusses zu
den Kosten der Restauration der ehemaligen Benediktiner-Abtei und jetzigen Pfarrkirche gewendet.
Der 24. Provinzial-Landtag lehnte jedoch das Gesuch ab und zwar aus dem Grunde, weil nach
den gemachten Vorlagen nicht zu beurtheilen sei, ob es sich in der That um die Restauration
eines hervorragenden Bauwerkes handle und ob die Gemeinde nach Maßgabe ihrer Prästations-
Fähigkeit zu den Kosten der Restauraliou der Kirche beitrage.

Der Kirchen-Vorstand von Corneli-Münster wiederholt nun unter dem 26. Oktober d. I.
den erwähnten Antrag unter Beibringung vollständigen Materials.

Zunächst legt derselbe Gutachten des Königlichen Regierung«- und Vauraths Kruse in
Aachen, des Baumeisters Witt Hanse in Köln und des in Archäologischen Kreisen als kompetenter
Kenner wohl bekannten Kaplans Schulz zu Aachen vor, aus welchen erhellt, daß es sich hier um
die Wiederherstellung resp. Erhaltung eines nach allen Richtungen hin interessanten Bauwerkes
handelt. Die ersten Anfänge dieses Gotteshauses datiren nach diesen Mittheilungen aus dem
12. Jahrhundert, iu welcher Zeit von den Aebten der Benediktiner-Gemeinde zu Corneli-Münster
an Stelle eines aus den Tagen Ludwigs des Frommen herrührenden Kirchleins ein Bau in ein¬
facher Form des romanischen Styls errichtet wurde, von welchem sich einzelne Theile bis auf den
heutigen Tag erhalten haben. Gegen Ende des folgenden Jahrhunderts, der Bliithezeit des gothi¬
schen Styls, wurden die späteren großen Bauteu begonnen und mit Hülfe von Werkleuten, die aus
der Baubütte des Kölner Doms berufen wurden, ein Bau errichtet, der jeden Besucher der alten
Abtei-Kirche mit Bewunderung erfüllt.

In der Petition wird nun weiter ausgeführt unter Einreichung von Kosten-Anschlägen,
daß die definitive Fertigstellung der unabweisbar nothwendigen Restaurations-Arbeiten unter An¬
rechnung des bereits verwendeten Betrages von 35 000 Mark, die Summe von 70 000 Mark
überschreiten werde.

Außer den vorerwähnten 35 000 Mark, welche die Kirchengemeinde bereits aufgebracht,
habe dieselbe nun noch im Wege der Anleihe 30 000 Mark beschafft; damit fei aber auch das
Aeußerste geschehen, was zu leisten im Vermögen der Gemeinde liege, und sie wende sich nun
vertrauensvoll mit der Bitte an den Landtag, die fehlenden 15 000 Mark aus Mitteln der Provinz

bewilligen zu wollen.
Die vereinigten I. und IV. Ausschüsse haben in ihrer Sitzung vom 15. November er-

diese Petition in Berathung gezogen und anerkannt, daß es sich in der That um ein monumentales
Bauwerk handle, dessen Erhaltung unzweifelhaft im Interesse der Allgemeinheit liege und daß die
Gemeinde deren Mitglieder vorwiegend aus kleinen, nicht wohlhabenden Grundbesitzern und Hand¬
werkern, Gewerbetreibenden und der größte Theil aus Fabrikarbeitern bestehe, nach Maßgabe ihrer
Prästations - Fähigkeit bereits Opfer zur Erreichung des angestrebten Zieles geleistet habe, daß
demnach der Nachweis, welcher von dem 24. Rheinischen ProvinziabLandtage verlangt worden war,
als geführt anzusehen und es billig sei, nunmehr dem Wunsche der Petenten zu entsprechen.

Die vereinigten I. und IV. Ausschüsse beschlossendemnach einstimmig zu beautragen:
Der hohe Landtag wolle beschließen, der Kirchengemeinde zu Corneli-Münster zur
Restauration der ehemaligen Benediktiner-Abtei zu Corneli-Münster eine Bewilligung
von 15 000 Mark aus dem Zinsgewinne der Hülfskasfe zuzuwende».
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Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion, — Der Herr
Abgeordnete von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Da haben Sie schon wieder eine Kirche!
(Heiterkeit.) Nächstens wird auch nocb die Kirche von Heinsberg kommen, ich mache Sie darauf
aufmerksam; sie will auch 20 000 Mark haben. Es wird bald keine alte Kirche in der ganzen
Nheinprovinz mehr sein, die nach dem Urtheil des Herrn Referenten nicht aus der Blüthezeit des
gothischen Styls herrührt, die wir nicht mit der Milch unserer frommen Deckungsart wieder groß-
säugen sollen. Ich will bei dieser Petition keinen Antrag stellen, weil ich mit dem Herrn Wunder¬
lich wahrscheinlich wieder allein bleiben würde. (Heiterkeit!) Ich wollte nur die Bemerkuug, die
ich gemacht habe, nicht unterdrücken.

Landtags-Marschall: Es ist kein Antrag gestellt worden. Wünscht noch Jemand
das Wort zu dieser Angelegenheit? — Es ist nicht der Fall, ich schließe daher die Diskussion
und bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmuug. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind,
sich zu erheben. (Geschieht.) Es ist die Minorität, der Antrag ist angenommen.

Es folgt das Referat des I. und IV. Ausschusses, betreffend die Petition der Gemeinde-
Vertretung von Vurgbrohl um Zuschuß zur Reparatur einer Bildsäule im Dorfe Vnrgbrohl.
Referent ist der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von LoL.

Referent Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! In der Gemeinde
Bnrgbrohl befindet sich, wie die Eingabe sagt, eine vor sehr alter Zeit von dem Freiherr« von
Bourscheibt errichtete Bildsäule, dieselbe habe einen sehr hohen künstlerischen Werth und bedürfe
zur Restauration 600 Mark, welche die Provinz geben möge Es ist dem Antrage ein Gutachten
eines weniger bekannten Architekten beigelegt, eine Skizze ist auch hier. Nach dieser Skizze scheint
auf dieser Säule oben ein heiliger Joseph zu steheu. Der Ausschuß hat sich weder vou dem
Alterthum der Säule, — sie scheiut aus der späteren Nenaissancezeit zu seiu, — noch von dem
künstlerischen Werth überzeugen können, ohne natürlich dem Kunstsinn der Herren von Vour-
scheidt damit zu nahe treten zn wollen. Ich glaube deshalb, — den ganz ungewöhnlichen An¬
trag möchte Herr von Eynern sagen, — auf Ablehnung dieses Zuschusses stellen zu sollen. Das
Referat lautet folgendermaßen:

Die Gemeindevertretung vou Burgbrohl stellt durch Petition vom 4. d. M. vor, daß sich
in dem Dorfe Burgbrohl eiue vou dem NeichsFreiherru von Bourscheibt vor alter Zeit errich¬
tete Bildsäule befiude, welche eiue Zierde des Dorfes uud ein wahres Knnstdenkmal sei. Der Zabn
der Zeit habe aber die Fundamente derart zerstört, daß eine Restanrirung durchaus nothwendig
sei; der Petition ist ein Gutachten des Architekten Joseph Steinbach in Brohl beigefügt, wonach
die Herstellungskosten mindestens 600 Mark betragen würden; die Gemeindevertretung bittet daher
um einen „möglichst hohen" Zuschuß zu den genannten Herstcllungskosteu.

Der I. und IV. Ausschuß kouutc sich aus den Vorlagen, insbesondere der der Petition
beigefügten Skizze, weder von dem Alter, noch überhaupt dem künstlerische« Werthe der beregten
Bildsäule überzeugen, beschließt daher zu beantragen:

„Der Provinzial-Landtag wolle den von der Gemeindevertretung von Burgbrohl zur
Restaurirung der in dem Dorfe Burgbrohl befindlichen Bildsäule erbetenen Zuschuß
nicht gewähren".

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusses zur Diskussion. Der
Herr Abgeordnete Wunderlich hat das Wort.
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Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Ich habe diese Petition zu der meinigcu
gemacht, und ich finde mich deshalb auch bewogen, einige Worte zu sprechen. Meine Herren, nach
alledem, was Sie bisher für solche monumentale Bauten bewilligt habe», kann ich mich damit nicht
zufrieden erklären, wenn jetzt auf einmal gesagt wird: dies ist kein monumentaler Bau, dafür kann
nichts gegeben werden. Meine Herren, der Rcichsfreihcrr von Vourscheidt, der diese Bildsäule
gebaut hat, ist nach meiner Meinung schon recht lange todt, und ich glaube deshalb, daß da« ein
alter Bau ist. (Heiterkeit.) Ist es nicht so, wie andere monumentale Bauten, so beweist das gar
«lchts. Es hat damals Baumeister gegeben mit schlechtem Geschmack,und ebenso gibts auch heute
«och Baumeister mit schlechtem Geschmack. Meine Herren! Sie haben die ganze Zeit hindurch
viel bewilligt für solche monumentale Bauten. Meine Herren, wir in der Rheinprovinz, außer
dem bergischen Lande, sind einmal in der glücklichen Lage, viele solcher monumentalen Bauten zu
besitzen. Es werben noch öfter an Sie derartige Anforderungen gestellt werden, und ich denke
mir, wir wollen nicht erkalten. Dieser Bau, welcher ganz unstreitig ein monnmentaler ist, kostet
nur eine geringe Summe, es werden für den Sockel nur 600 Mark verlangt. Für 600 Mark
können Sie unmöglich so viel Monumentales verlangen, wie z. B. für 50 000 oder 10 000 Mark,
welche Sie in andern Fällen bewilligt haben. Das ist doch rein unmöglich. Ich will Ihnen
beweisen, daß Bnrgbrohl auch sehr arm ist. Vurgbrohl muß viel Steuer bezahlen, — (Stimmen:
Schluß!) ich bin gleich fertig. — Ich meine doch, Sie sollten dieser armen Gemeinde die paar
hundert Mark bewilligen, und dem kunstverständigenBürgermeister eine fröhliche halbe Stunde bereiten.

Landtags» Marschall: Der Herr Abgeordnete von Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich erweise dem Herrn Wunderlich in

Berücksichtigung der Unterstützungen, die er meinen Bemerkungen früher hat angedeihen lassen
sehr gern einen Gefallen (Heiterkeit), aber in diesem Falle kann ich es nicht, ich mache auch dein
Herrn Bürgermeister von Burgbrohl gern eine Freude, aber in diesem Falle kann ich dies
"uch nicht. (Heiterkeit.) Herr Wunderlich ist uns den Beweis schuldig geblieben, daß dieses
überhaupt ein monumentaler Bau ist, und ich glaube, wcun ich ihn auf sein Gewissen frage, so
hat er den Bau selbst noch nie gesehen. Insofern wird ihm die Beweisführung außerordentlich
schwer fein, daß dieser Bau mit den übrigen Bewilligungen in dieselbe Kategorie fällt. Ich bin
sUr Ablehnung.

Landtags.Marschall: Herr Graf von Hoensbroech hat den Antrag auf Schluß
gestellt. Wenn kein Widerspruch erfolgt, so ist der Antrag angenommen. — Ich schließe also die
Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, welche gegen den Antrag
bes Ausschusses auf Ablehnung sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Ausschusses ist angeuommeu.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses über die Petition der früheren Obcrwärterin

der Irren-Heilanstalt zu Andernach, Katharina Krause, um Erhöhung der ihr im Jahre 1881
bewilligten Pension von 600 Mark pro Jahr. Referent ist der Herr Abgeordnete Br einig.

Referent Abgeordneter Bremig: Meine Herren! Ich beschränke mich darauf, Ihnen das
Referat zu verlesen. Dasselbe enthält vollständig das Material, welches zu der Beurtheilung der
Frage, die uns hier beschäftigt, ausreicht. Es ist eine frühere Oberwärterin, Katharina Krause,
b" dem hohen Landtage vorstellig geworden, ihre Pension, welche 600 Mark beträgt, zu erhöhe«
und zwar aus den Gründen, welche hier im Referate niedergelegt sind.

Die Katharina Krause, welche seit dem 1. April 1861 als Oberwärterin in denProvinzial-
Irren - Heilanstalten zu Siegburg und Andernach angestellt war, mußte im Juni d. I. wegen
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eines Augenübels,welches sie sich noch im letzten Monate ihres Siegburg'er Aufenthalts, bei der
Inventar-Uebergabe zugezogen hatte und welchessie, nachdem alle Kurvcrsuche zur Wiederherstellung
des Sehvermögens fruchtlos geblieben waren, zu dem Dienste als Oberwärterin, überhaupt zu
jedem Auffeherdienste,untauglich machte, pensionirt werden. Ihr pensionsberechtigtesEinkommen
wurde auf 1585 Mark festgestellt und setzte der Provinzial-Verwaltungsrath bei einem Dienstalter
von 20 Jahren die mit ^/^ des Einkommens— also mit 571 Mark — gesetzlichzu berechnende
Pension auf 600 Mark jährlich fest.

Nachdem ein Antrag der Direktion der Provinzial - Irrenanstalt zu Andernach bei dem
Provinzial-Verwaltungsrath die Erhöhung der Pension auf 800 Mark jährlich bei dem hohen
Landtage zu befürworten, abgelehnt worden war, ist die p, Krause nun selbst vorstellig geworben
mit der Bitte, in Rücksicht auf ihre traurige Lage die ihr bewilligte Pension angemessen zu erhöhen,

Der Geheimrath Dr. Nasse hatte schon mit Rücksicht darauf, daß die p. Krause in
ihrer langen Dienstzeit in dem geistig und körperlich höchst anstrengendenund aufreibendenGerufe
mit musterhafter Treue, feltencm unverdrosseuenEifer und dem vorzüglichsten Geschicke gearbeitet
habe und weil die p. Krause durch das Augenübel— Atropie der inneren Gefäßhaut — gänzlich
erwerbsunfähig geworden sei, bei den Verhandlungen über deren Pensionirung gebeten, ihr die
Hälfte ihres Diensteinkommens— also etwa 800 Mark — als Pension zu bewilligen.

Der III. Ausschuß glaubt nun, in Uebereinstimmung mit dem Provinzial-Verwaltungsrath,
grundsätzlicheine Aenderungder gesetzlich festgestelltenPension nicht befürworten zu sollen, beantragt
jedoch, im Hinblick darauf, daß die p. Kraufe nicht allein Nichts mehr durch Handarbeiten wird
verdienen, sondern auch fremde Hülfe nicht wird entbehren können:

„der hohe Landtag wolle der p. Kraufe für die nächste Etats-Periode eine jährliche
Unterstützungvon 200 Mark, zahlbar in denselben Raten wie die Pension, aus dem
Ständefonds bewilligen".

Meine Herren! Der Provinzial-Verwaltungsrath hat geglaubt, an den Grundsätzen,welche
über die Pensionirung festgestellt sind, nicht rütteln zu sollen und die Pension gesetzlichzu reguliren.
Es entsteht aber, meine Herren, die Frage, ob einer solchen Person, welche 20 Jahre, wie Herr
Dr. Nasse bezeugt, in vorzüglichsterWeise gewirkt hat, welche sich das Augenübel im Dienste
zugezogen hat, nicht dennocheine Subvention gegeben werden müsse, welche geeigneterscheint, ihre
Existenz zu sichern. Sie kann nicht allein Nichts mehr verdienen, auch durch Handarbeit nicht,
sondern sie wird auch fremde Hülfe in Anspruchnehmen müssen, und dazn wird ihr Pensionssatz
von 600 Mark nicht reichen. Der Ausschuß ist deshalb der Meinung, Ihnen vorschlagen zu
sollen, ihr für die nächsteEtats-Periode eine Unterstützungin der Art zu bewilligen,daß ihr jähr¬
lich 200 Mark in derselbenWeise ausgezahlt werden, wie die Pension selbst.

Lanbtags-Marschall: Der Antrag des Ausschussesgeht dahin, zu der Pension von
600 Mark eine persönliche Zulage von 200 Mark zu gewähren. Ich stelle diesen Antrag zur
Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag
des Ausschusseszur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben.
(Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen.
Ehe wir schließen, meine Herren, hat der Herr Abgeordnetevon Heister das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Da es schon 4 Uhr gewordenist, so bitte

ich die Herren, welche dem III. Ausschusse augehören, um 6 Uhr hier zusammen zu kommen,
damit Sie noch Zeit zum Speisen und zu einer kleinen Ruhe haben.
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